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1. Einleitung 

Als Instrument zur Förderung der Qualität1 der beruflichen Grundbildung für Agrarpraktikerinnen und Agrar-
praktiker mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) beschreibt der Bildungsplan die von den Lernenden bis 
zum Abschluss der Qualifikation zu erwerbenden Handlungskompetenzen. Gleichzeitig unterstützt er die 
Berufsbildungsverantwortlichen in den Lehrbetrieben, Berufsfachschulen und überbetrieblichen Kursen bei 
der Planung und Durchführung der Ausbildung. 

Für die Lernenden stellt der Bildungsplan eine Orientierungshilfe während der Ausbildung dar. 

 

 
Grundsätze der landwirtschaftlichen Grundbildung 
 
Wir wollen zukunftsfähige Berufsleute.  
Wir bilden kompetente Berufsleute aus, die in ihrer Ausbildung verschiedene Methoden und Herangehens-
weisen kennen lernen. Sie sind flexibel und für stetige Optimierungen offen und gehen die Herausforderun-
gen aktiv an.   

Wir wollen die Schweiz ernähren. 
Die Ernährung der Schweizer Bevölkerung mit einheimischen Lebensmitteln ist im Hinblick auf die wach-
sende Weltbevölkerung und den sinkenden Flächen ein wichtiges Ziel. Wir wollen verhindern, dass die 
Schweizer Landwirtschaft weiter Marktanteile verliert und die Schweiz immer mehr auf Importe und zusätzli-
che Landflächen im Ausland angewiesen ist.  

Wir wollen die Landwirtschaft nachhaltiger positionieren. 
Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie und Soziales – spielen in der Landwirtschaft 
schon seit langem eine wichtige Rolle. In der Ausbildung gilt es, diese mit den im Hinblick auf die sich ab-
zeichnenden gesellschaftlichen und klimatischen Veränderungen weiter zu stärken. Neben der Ökologie ist 
auch die Wirtschaftlichkeit für eine zukunftsfähige einheimische Produktion zu verbessern.  

Wir wollen unsere Umweltbelastung weiter minimieren. 
Umweltauswirkungen der landwirtschaftlichen Produktion und der Klimawandel stellen unsere herkömmli-
chen Methoden, Pflanzensorten und Tierrassen auf die Probe. Absolventinnen und Absolventen eines EBA 
im Berufsfeld Landwirtschaft haben gelernt, den Produktionsgrundlagen, den natürlichen Ressourcen und 
der Biodiversität Sorge zu tragen.  

Wir wollen gemeinsam besser werden. 
Wissen über neue oder andere Produktionsformen und der Austausch von Erfahrungen sind wichtig. Die 
verschiedenen Ansätze von konventionell bis zum biologischen Landbau haben alle Vorteile und Herausfor-
derungen. Deshalb ist ein breiter Unterricht für alle eine Bereicherung. Die Leistungsziele für den Bioland-
bau sind im Bildungsplan bei allen Fachrichtungen berücksichtigt und müssen allen Lernenden vermittelt 
werden. 

Wir wollen intakte und resiliente Agrarökosysteme.  
Gesunde Ökosysteme können besser mit den Herausforderungen des Klimawandels umgehen. Die Bio-
diversität ist eine unverzichtbare Produktionsgrundlage für jeden Landwirtschaftsbetrieb. Wir wissen, wie wir 
qualitativ hochwertige Lebensräume für einheimische/bedrohte Tier- und Pflanzenarten schaffen und wel-
chen Nutzen diese naturnahen Räume für unsere Gesellschaft haben. 

 

 
1 vgl. Art. 12 Abs. 1 Bst. c Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (BBV) und Art. [Ziffer] der Verordnung des 

SBFI über die berufliche Grundbildung (Bildungsverordnung; BiVo) für [Titel w/Titel m]. 
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2. Berufspädagogische Grundlagen 

2.1. Einführung in die Handlungskompetenzorientierung 

Der vorliegende Bildungsplan ist die berufspädagogische Grundlage der beruflichen Grundbildung Agrar-
praktikerin / Agrarpraktiker. Ziel der beruflichen Grundbildung ist die kompetente Bewältigung von berufsty-
pischen Handlungssituationen. Damit dies gelingt, bauen die Lernenden im Laufe der Ausbildung die in die-
sem Bildungsplan beschriebenen Handlungskompetenzen auf. Diese sind als Mindeststandards für die Aus-
bildung zu verstehen und definieren, was in den Qualifikationsverfahren maximal geprüft werden darf. 

Der Bildungsplan konkretisiert die zu erwerbenden Handlungskompetenzen. Diese werden in Form von 
Handlungskompetenzbereichen, Handlungskompetenzen und Leistungszielen dargestellt.  

Darstellung der Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungsziele je Lernort: 

 

 

 

 

Der Beruf Agrarpraktikerin / Agrarpraktiker umfasst sieben Handlungskompetenzbereiche. Diese um-
schreiben und begründen die Handlungsfelder des Berufes und grenzen sie voneinander ab.  

Beispiel: HKB a: Pflegen des Kulturlands 
 
Jeder Handlungskompetenzbereich umfasst eine bestimmte Anzahl Handlungskompetenzen. So sind im 
Handlungskompetenzbereich a: Pflegen des Kulturlands 3 Handlungskompetenzen gruppiert. Diese ent-
sprechen typischen beruflichen Handlungssituationen. Beschrieben wird das erwartete Verhalten, das die 
Lernenden in dieser Situation zeigen sollen. Jede Handlungskompetenz beinhaltet die vier Dimensionen 
Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz (siehe 2.2); diese werden in die Leistungsziele integriert.  

Damit sichergestellt ist, dass der Lehrbetrieb, die Berufsfachschule sowie die überbetrieblichen Kurse ihren 
entsprechenden Beitrag zur Entwicklung der jeweiligen Handlungskompetenz leisten, werden die Hand-
lungskompetenzen durch Leistungsziele je Lernort konkretisiert. Mit Blick auf eine optimale Lernortkoope-
ration sind die Leistungsziele untereinander abgestimmt (siehe 2.4). 

Ü
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2.2. Überblick der vier Dimensionen einer Handlungskompetenz 

Handlungskompetenzen umfassen Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen. Damit Agrarpraktike-
rinnen / Agrarpraktiker im Arbeitsmarkt bestehen, werden die angehenden Berufsleute im Laufe der berufli-
chen Grundbildung diese Kompetenzen integral und an allen Lernorten (Lehrbetrieb, Berufsfachschule, 
überbetriebliche Kurse) erwerben. Die folgende Darstellung zeigt den Inhalt und das Zusammenspiel der 
vier Dimensionen einer Handlungskompetenz im Überblick. 

 

2.3. Taxonomiestufen für Leistungsziele (nach Bloom) 

Jedes Leistungsziel wird mit einer Taxonomiestufe (K-Stufe; K1 bis K6) bewertet. Die K-Stufe drückt die 
Komplexität des Leistungsziels aus. Im Einzelnen bedeuten sie: 

 

Agrarpraktiker/innen EBA haben keine K5 (Synthese) und K6 (Beurteilen)-Stufen 

Stufen Begriff Beschreibung 

K 1 Wissen Agrarpraktikerinnen / Agrarpraktiker geben gelerntes Wissen wieder und rufen es in gleichartiger Situation 
ab. 

K 2 Verstehen Agrarpraktikerinnen / Agrarpraktiker erklären oder beschreiben gelerntes Wissen in eigenen Worten. 

K 3 Anwenden Agrarpraktikerinnen / Agrarpraktiker wenden gelernte Technologien/Fertigkeiten in unterschiedlichen Situa-
tionen an.  

K 4 Analyse Agrarpraktikerinnen / Agrarpraktiker analysieren eine komplexe Situation, d.h. sie gliedern Sachverhalte in 
Einzelelemente, decken Beziehungen zwischen Elementen auf und finden Strukturmerkmale heraus. 

Agrarpraktikerinnen / Agrarpraktiker wenden die berufsspezifische Fach-
sprache und die (Qualitäts)Standards sowie Methoden, Verfahren, Arbeits-
mittel und Materialien fachgerecht an. Das heisst sie sind fähig, fachliche 
Aufgaben in ihrem Berufsfeld eigenständig zu bewältigen und auf berufli-
che Anforderungen angemessen zu reagieren. 

Agrarpraktikerinnen / Agrarpraktiker organisieren ihre Arbeit sorgfältig und 
qualitätsbewusst. Dabei beachten sie wirtschaftliche und ökologische As-
pekte und wenden die berufsspezifischen Arbeitstechniken, Lern-, Informa-
tions- und Kommunikationsstrategien zielorientiert an. Zudem denken und 
handeln sie prozessorientiert und vernetzt. 

Agrarpraktikerinnen / Agrarpraktiker gestalten ihre Beziehungen zur vorge-
setzten Person, im Team und mit der Kundschaft bewusst und gehen mit 
Herausforderungen in Kommunikations- und Konfliktsituationen konstruktiv 
um. Sie arbeiten in oder mit Gruppen und wenden dabei die Regeln 
für eine erfolgreiche Teamarbeit an.  

Agrarpraktikerinnen / Agrarpraktiker reflektieren ihr Denken und Handeln 
eigenverantwortlich. Sie sind bezüglich Veränderungen flexibel, lernen aus 
den Grenzen der Belastbarkeit und entwickeln ihre Persönlichkeit weiter. 
Sie sind leistungsbereit, zeichnen sich durch ihre gute Arbeitshaltung aus 
und bilden sich lebenslang weiter. 
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2.4. Zusammenarbeit der Lernorte 

Koordination und Kooperation der Lernorte (bezüglich Inhalten, Arbeitsmethoden, Zeitplanung, Gepflogen-
heiten des Berufs) sind eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen der beruflichen Grundbildung. Die 
Lernenden sollen während der gesamten Ausbildung darin unterstützt werden, Theorie und Praxis miteinan-
der in Beziehung zu bringen. Eine Zusammenarbeit der Lernorte ist daher zentral, die Vermittlung der Hand-
lungskompetenzen ist eine gemeinsame Aufgabe. Jeder Lernort leistet seinen Beitrag unter Einbezug des 
Beitrags der anderen Lernorte. Durch gute Zusammenarbeit kann jeder Lernort seinen Beitrag laufend über-
prüfen und optimieren. Dies erhöht die Qualität der beruflichen Grundbildung. 

Der spezifische Beitrag der Lernorte kann wie folgt zusammengefasst werden:  

• Der Lehrbetrieb; im dualen System findet die Bildung in beruflicher Praxis im Lehrbetrieb, im Lehr-
betriebsverbund, in Lehrwerkstätten, in Handelsmittelschulen oder in anderen zu diesem Zweck an-
erkannten Institutionen statt, wo den Lernenden die praktischen Fertigkeiten des Berufs vermittelt 
werden. 

• Die Berufsfachschule; sie vermittelt die schulische Bildung, welche aus dem Unterricht in den Be-
rufskenntnissen, der Allgemeinbildung und dem Sport besteht. 

• Die überbetrieblichen Kurse; sie dienen der Vermittlung und dem Erwerb grundlegender Fertigkei-
ten und ergänzen die Bildung in beruflicher Praxis und die schulische Bildung, wo die zu erlernende 
Berufstätigkeit dies erfordert. 

 

Das Zusammenspiel der Lernorte lässt sich wie folgt darstellen: 

 

Eine erfolgreiche Umsetzung der Lernortkooperation wird durch die entsprechenden Instrumente zur Förde-
rung der Qualität der beruflichen Grundbildung (siehe Anhang) unterstützt. 

Betrieb

BFS

üK

Idealisiertes Einführen, An-
wenden, Üben. 
Als Ergänzung zur betriebli-
chen Ausbildung 

Erklärende Theorie  
zur Praxis 

Einführen, Anwenden, 
Üben 
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3. Qualifikationsprofil 

Das Qualifikationsprofil beschreibt das Berufsbild sowie die zu erwerbenden Handlungskompetenzen und 
das Anforderungsniveau des Berufes. Es zeigt auf, über welche Qualifikationen eine Agrarpraktikerin oder 
ein Agrarpraktiker verfügen muss, um den Beruf auf dem erforderlichen Niveau kompetent auszuüben. 

Neben der Beschreibung der Handlungskompetenzen dient das Qualifikationsprofil auch als Grundlage für 
die Ausgestaltung der Qualifikationsverfahren. Darüber hinaus unterstützt es die Einstufung des Berufsbil-
dungsabschlusses im nationalen Qualifikationsrahmen Berufsbildung (NQR Berufsbildung) bei der Erarbei-
tung der Zeugniserläuterung. 

3.1. Berufsbild 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker EBA sind praktisch begabte Fachpersonen, die vielseitig einsetzbar 
sind. Sie unterstützen die Betriebsleitung und andere Fachpersonen auf dem Betrieb und sind für einzelne 
Aufträge und Teilbereiche verantwortlich. Sie produzieren nachhaltig pflanzliche und/oder tierische Erzeug-
nisse. Je nach Betrieb sind sie auf bestimmte Produktionsmethoden, Fachbereiche oder Tiere spezialisiert.  

Arbeitsgebiet 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker EBA arbeiten in verschieden strukturierten landwirtschaftlichen Be-
trieben, welche oft von einer Familie geführt werden, von Mischbetrieben mit verschiedenen Betriebszwei-
gen (z.B. Ackerbau, Geflügel, Schwein- resp. Viehhaltung) bis zu spezialisierten Betrieben (z.B. Gemüse, 
Weinbau, Obstbau). Sie übernehmen eigenverantwortlich Aufgaben und tragen in Zusammenarbeit mit an-
deren Fachleuten zur Gestaltung der gesamten landwirtschaftlichen Abläufe bei. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker EBA wenden unterschiedliche Produktionsmethoden (z.B. bodenab-
hängig, bodenunabhängig) und -formen (z.B. bioorganisch, biodynamisch, ÖLN2, Integrierte Produktion) an. 
In ihrem beruflichen Alltag arbeiten sie sowohl selbständig als auch im Team. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker EBA der Fachrichtung Landwirtschaft sind verantwortlich für die 
ihnen zugewiesenen Aufgaben auf dem Betrieb. Sie zeichnen sich durch einen fachgerechten  Umgang mit 
Tieren und Maschinen aus. Ausserdem unterstützen sie die Bewirtschaftung von Grünland und Ackerbau-
kulturen.  

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker EBA der Fachrichtung Spezialkulturen sind verantwortlich für die 
ihnen zugewiesenen Aufgaben auf dem Betrieb. Sie zeichnen sich durch einen fachgerechten Umgang mit 
Pflanzen und Maschinen aus. Ausserdem sind sie massgeblich am Anbau, der Pflege und der Ernte von 
Spezialkulturen beteiligt (Gemüse-, Wein- und Obstbau). 

Wichtigste Handlungskompetenzen 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker EBA unterstützen die Nahrungsmittelproduktion und die Pflege des 
Kulturlands unter Berücksichtigung des gesamten Ökosystems und der Naturkreisläufe. Sie beobachten Bo-
den und Pflanzen und setzen Massnahmen um, um diese fruchtbar zu erhalten. Ausserdem unterstützen sie 
den Unterhalt von Biodiversitätsförderflächen und die generelle Förderung der Biodiversität in ihrem Umfeld. 
Landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen bedienen sie präzise und unterhalten sie regelmässig.  

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker EBA der Fachrichtung Landwirtschaft pflegen und betreuen Nutz-
tiere artgerecht. Dem Tierwohl messen sie eine hohe Bedeutung bei. Ausserdem bewirtschaften sie Grün-
land und Ackerbaukulturen, um daraus qualitativ hochwertige Produkte zu gewinnen. Sie messen der Bo-
denfruchtbarkeit eine hohe Bedeutung zu. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker EBA der Fachrichtung Spezialkulturen bauen Spezialkulturen an, 
pflegen und ernten sie. Ausserdem bereiten sie die Produkte zum Verkauf auf. Je nach Betrieb sind sie auf 
Gemüse-, Wein- oder Obstkulturen spezialisiert. 

Berufsausübung 

 
2 Ökologischer Leistungsnachweis 
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Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker EBA unterstützen die betrieblichen Abläufe in der Landwirtschaft. 
Sie übernehmen Verantwortung für ihre eigenen Arbeitsaufträge und führen diese gewissenhaft aus. 

Die Tätigkeiten von Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktikern EBA sind vielseitig und weisen eine grosse 
Saisonabhängigkeit auf. Sie sind sich flexible Arbeitszeiten und lange Arbeitseinsätze gewöhnt. Sie arbeiten 
bei jeder Witterung draussen. Dies setzt eine gute körperliche Kondition voraus. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker EBA arbeiten mit und für die Natur. Sie zeichnen sich durch manuel-
les Geschick, eine ausgesprochene Beobachtungsgabe und eine hohe Sensibilität für Pflanzen und Tiere 
sowie deren Gesunderhaltung aus. 

Bedeutung des Berufes für Gesellschaft, Wirtschaft, Natur und Kultur 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker EBA sind praktisch begabte Fachleute, die in der Landwirtschaft so-
wie in verwandten Berufsfeldern flexibel eingesetzt werden können. Sie haben die Möglichkeit, sich in einer 
verkürzten Lehre zu Landwirtinnen und Landwirten, Gemüsegärtnerinnen und Gemüsegärtner, Wein- oder 
Obstfachleuten zu entwickeln und somit ein EFZ zu erlangen. 

Durch die Produktion von verschiedensten Lebensmitteln tragen Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker 
EBA zur Ernährung der Bevölkerung bei. Dank innovativer Produktionsformen und hoher Qualität der Pro-
dukte werden Erzeugnisse der Schweizer Landwirtschaft auch erfolgreich ins Ausland exportiert. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker EBA unterstützen mit ihrer Arbeit die Pflege des Kulturlands der 
Schweiz. Durch eine naturnahe und standortangepasste Landwirtschaft erhalten sie Boden und Landschaf-
ten für spätere Generationen. Sie fördern die Biodiversität und erhalten dadurch den Lebensraum von 
Mensch und Tier. 

Auf ihren Betrieben unterstützen Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker EBA eine nachhaltige, ressourcen-
schonende und tierfreundliche Arbeitsweise. Sie wenden gewissenhaft betriebliche und gesetzliche Umwelt-
schutzmassnahmen an. Sie tragen damit aktiv zum Klima- und Umweltschutz sowie zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft und Gesellschaft bei. 

Allgemeinbildung 

Die Allgemeinbildung beinhaltet grundlegende Kompetenzen zur Orientierung im persönlichen Lebenskon-
text und in der Gesellschaft sowie zur Bewältigung von privaten und beruflichen Herausforderungen. 
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3.2. Übersicht der Handlungskompetenzen 

 Handlungskompetenzbereiche Handlungskompetenzen ➔ 

a 

Pflegen des Kulturlands 
 

a1: Biodiversität er-
halten und unter An-
leitung pflegen und 
fördern 

a2: Entwicklung der 
Pflanzen und Kultu-
ren beobachten und 
unter Anleitung för-
dern 

a3: Boden fruchtbar 
erhalten  

  

b 

Unterhalten und Nutzen der technischen 
Infrastruktur 
 

b1: Einfache Unter-
haltsarbeiten an 
landwirtschaftlichen 
Einrichtungen und 
Gebäuden ausführen 

b2: Landwirtschaftli-
che Fahrzeuge, Ma-
schinen und Kleinge-
räte unterhalten  

b3: Landwirtschaftli-
che Fahrzeuge und 
Maschinen bedienen  

  

c 

Selbstorganisation im Betriebsumfeld 
 
 

c1: Arbeitsaufträge 
im landwirtschaftli-
chen Betriebsumfeld 
entgegennehmen 

c2: Beobachtungen 
im landwirtschaftli-
chen Betriebsumfeld 
zurückmelden  

c3: Ausgeführte Ar-
beiten auf dem Land-
wirtschaftsbetrieb 
rapportieren 

 
 

d 

Halten von Nutztieren  d1: Zustand der 
Nutztiere beobachten 
und deren Entwick-
lung fördern 

d2: Nutztiere pflegen 
und betreuen 

d3: Nutztiere füttern d4: tierische Pro-
dukte gewinnen 

d5: Hofdünger unter 
Anleitung lagern und 
aufbereiten 

e 
Bewirtschaften von Grünland und Acker-
kulturen  

e1: Grünland pflegen e2: Raufutter unter 
Anleitung ernten und 
konservieren 

e3: Weiden unter An-
leitung organisieren 
und unterhalten 

e4: Ackerkulturen an-
legen, pflegen und 
ernähren 

e5: Ackerkulturen un-
ter Anleitung ernten 
und lagern 

f 

Anbauen und Pflegen von Spezialkultu-
ren 

f1: Boden für Spezi-
alkulturen bearbeiten 

f2: Spezialkulturen 
ernähren und bewäs-
sern 

f3: Unkräuter und 
Schadorganismen 
unter Anleitung regu-
lieren 

f4: Spezialkulturen 
säen oder pflanzen 

f5: Spezialkulturen 
pflegen 

g 

Ernten und Aufbereiten von Produkten 
der Spezialkulturen 

g1: Spezialkulturen 
ernten 

g2: Produkte der 
Spezialkulturen zur 
weiteren Verwen-
dung aufbereiten 

g3: Produkte der 
Spezialkulturen im 
Lager und Keller be-
wirtschaften 
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Die Handlungskompetenzen in den Handlungskompetenzbereichen a-c sind für alle Lernende verbindlich. 

Die Handlungskompetenzen in den Handlungskompetenzbereichen d-g sind wie folgt verbindlich: 

- Für die Fachrichtung Landwirtschaft: alle Handlungskompetenzen in den Handlungskompetenzbereichen d und e. 
- Für die Fachrichtung Spezialkulturen: alle Handlungskompetenzen in den Handlungskompetenzbereichen f und g. Der Aufbau der Handlungskompetenzen 

im Lehrbetrieb erfolgt nach den im Bildungsplan festgelegten Leistungszielen. 

3.3. Anforderungsniveau des Berufes 

Das Anforderungsniveau des Berufes ist im Bildungsplan mit den zu den Handlungskompetenzen zählenden Leistungszielen an den drei Lernorten weiter beschrie-

ben. Zusätzlich zu den Handlungskompetenzen wird die Allgemeinbildung gemäss Verordnung des SBFI vom 9. April 2025 über Mindestvorschriften für die Allge-

meinbildung in der beruflichen Grundbildung vermittelt (SR 412.101.241). 
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4. Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungsziele je Lernort 

In diesem Kapitel werden die in Handlungskompetenzbereiche gruppierten Handlungskompetenzen und die Leistungsziele je Lernort beschrieben. Die im Anhang 
aufgeführten Instrumente zur Förderung der Qualität unterstützen die Umsetzung der beruflichen Grundbildung und fördern die Kooperation der drei Lernorte.    

Handlungskompetenzbereich a: Pflegen des Kulturlands 

Handlungskompetenz a1: Biodiversität erhalten und unter Anleitung pflegen und fördern 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker sind sich der Bedeutung der Biodiversität für die Stabilität des Ökosystems und damit für ihren Betrieb und die Gesellschaft 
bewusst. Sie sind bestrebt, die Biodiversität in ihrem Handlungsbereich, unter Anleitung zu pflegen und zu fördern.  

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker zeigen, gemeinsam mit der Betriebsleitung, die Auswirkungen der täglichen Arbeit auf die Biodiversität auf. In Zusammenarbeit 
mit der Betriebsleitung erstellen oder überarbeiten sie eine Übersicht der auf dem Betrieb vorhandenen Biodiversitätsförderflächen (BFF-Elemente) und informieren 
sich über die für den Betrieb relevanten Anforderungen im Bereich Biodiversitätsförderung. Unter Anleitung setzen sie geeignete Pflegemassnahmen um, wie das 
Unterhalten von Trockensteinmauern, das Pflegen von Hecken oder das Anlegen von Asthaufen. Gemeinsam mit der Betriebsleitung überprüfen sie regelmässig die 
Entwicklung der BFF-Elemente und leiten daraus notwendige Massnahmen ab. 

 
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

a1.1 Sie zeigen gemeinsam mit der Betriebsleitung für 
ihren Betrieb auf, welche Aus- und Wechselwir-
kungen die tägliche Arbeit auf die Biodiversität hat. 
(K3) 

Sie erläutern den Begriff der Biodiversität sowie 
deren Bedeutung für ihren Lehrbetrieb. (K2) 

Sie beschreiben anhand eines Beispiels in ihrem 
Lehrbetrieb die Funktionsweise eines Ökosystems 
(z.B. Wald, Wiesen, Ackerland, Bach, Juraweide). 
(K2) 

Sie beschreiben das natürliche Gleichgewicht zwi-
schen verschiedenen Populationen (z.B. Schäd-
linge, Nützlinge). (K2) 

 

a1.2 Sie erstellen gemeinsam mit der Betriebsleitung 
eine Übersicht der vorhandenen BFF-Elemente 
oder überarbeiten diese. (K3) 

Sie erläutern die verschiedenen BFF-Elemente 
und deren spezifische Anforderungen. (K2) 

Sie erläutern den Mehrwert vernetzter BFF-Ele-
mente. (K2) 
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a1.3 Sie informieren sich, welche Anforderungen ihr 
Betrieb im Hinblick auf die Biodiversitätsförderung 
erfüllen muss. (K3) 

Sie beschreiben die Anforderungen des ökologi-
schen Leistungsnachweises (ÖLN) sowie der ver-
schiedenen Labels (z.B. IP, Bio, Heumilch) in Be-
zug auf die Biodiversitätsförderung. (K2) 

 

a1.4 Sie führen unter Anleitung geeignete Pflegemass-
nahmen und Arbeitsschritte durch, um die Bio-
diversität zu fördern (z.B. Trockensteinmauern un-
terhalten, Steinlinsen, Hecken und Asthaufen pfle-
gen). (K3) 

  Sie führen ein Projekt zur Förderung der Biodiver-
sität durch. (K3) (FR Spezialkulturen) 

 

a1.5 Sie überprüfen gemeinsam mit der Betriebsleitung 
die Entwicklung der BFF-Elemente. (K3) 

  

 

Handlungskompetenz a2: Entwicklung der Pflanzen und Kulturen beobachten und unter Anleitung fördern 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker beobachten die Entwicklung der Pflanzen und Kulturen aufmerksam. Dies ermöglicht es ihnen, frühzeitig die Betriebsleitung 
beizuziehen und zu reagieren, wenn das Wachstum oder die Gesundheit beeinträchtigt sind. Sie sind sich bewusst, dass sie mit prophylaktischen Massnahmen gezielt, 
effizient und auch umweltschonend produzieren können.  

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker unterscheiden Kulturpflanzen von Begleitflora und beurteilen zusammen mit der Betriebsleitung mögliche Auswirkungen von 
Konkurrenz zwischen verschiedenen Pflanzengemeinschaften. Sie beobachten und messen den Entwicklungs- und Gesundheitszustand von Pflanzen anhand we-
sentlicher Kriterien wie Grösse, Gewicht, Anzahl und Qualität. Unter Anleitung setzen sie indirekte Massnahmen zur Wachstumsförderung ein, beispielsweise durch 
die Förderung von Nützlingen, Unkrautbekämpfung oder den Einsatz von Schutznetzen. Sie pflegen Kulturen mit geeigneten Methoden, um die Gesundheit des Be-
standes zu unterstützen, etwa durch Striegeln. Bei Wachstumsstörungen erkennen sie mögliche Ursachen wie Wasser-, Licht- oder Nährstoffmangel, Krankheiten oder 
Schadorganismen und melden diese. Zudem führen sie unter Anleitung Massnahmen zur Sicherstellung einer optimalen Nährstoffversorgung durch. 

 
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

a2.1 Sie unterscheiden Kulturpflanzen von Begleitflora. 
(K3) 

Sie beurteilen gemeinsam mit der Betriebsleitung 
mögliche Auswirkungen der Konkurrenz verschie-
dener Pflanzengemeinschaften. (K4) 

Sie erkennen regional verbreitete Kulturpflanzen 
und Begleitflora und bezeichnen diese mit ihrem 
Fachbegriff (in der eigenen Landessprache). (K3) 

Sie unterscheiden vegetativ und generativ ver-
mehrende Begleitflora. (K2) 

Sie erläutern anhand von Beispielen mögliche po-
sitive und negative Auswirkungen der Begleitflora. 
(K2) 
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a2.2 Sie beobachten (visuell), messen und interpretie-
ren den Entwicklungs- und Gesundheitszustand 
von Pflanzen anhand der wichtigsten Kriterien 
(z.B. Grösse, Gewicht, Anzahl, Qualität). (K3) 

Sie beschreiben die Funktion der verschiedenen 
Pflanzenteile. (K2) 

 

 

a2.3 Sie ergreifen unter Anleitung indirekte Massnah-
men, um ein optimales Wachstum zu ermöglichen 
(z.B. Nützlinge fördern, Unkraut regulieren, 
Schutznetze). (K3)  

Sie pflegen Kulturen mit geeigneten Massnahmen, 
um die Gesundheit des Bestandes zu fördern (z.B. 
Striegeln). (K3)  

Sie formulieren optimale Bedingungen für die Ent-
wicklung von Pflanzen. (K2) 

Sie unterscheiden direkte und indirekte Massnah-
men zur Förderung der Pflanzengesundheit. (K2) 

Sie erklären den Sinn und Zweck der Fruchtfolge 
anhand von einfachen Beispielen. (K2) 

 

a2.4 Sie erkennen und melden, wenn sich eine Pflanze 
nicht genügend entwickeln kann (z.B. aufgrund 
von Wasser, Luft, Licht, Temperatur, Nährstoffe, 
Krankheiten und Schadorganismen). (K3) 

Sie unterscheiden die wichtigsten Symptome, die 
auf physiologische Ursachen oder auf Schadorga-
nismen zurückzuführen sind. (K2) 

 

a2.5 Sie führen unter Anleitung Massnahmen aus, um 
eine optimale Nährstoffversorgung zu gewährleis-
ten. (K3) 

Sie beschreiben die Eigenschaften der für die 
Pflanzenentwicklung relevanten Nährstoffe. (K2) 

 

 

Handlungskompetenz a3: Boden fruchtbar erhalten 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker erhalten den Boden fruchtbar. Sie sind sich der Bedeutung eines gesunden Bodens als Lebens- und Produktionsgrundlage 
bewusst. Sie handeln bei ihrer täglichen Arbeit entsprechend verantwortungsvoll, vorausschauend und sorgfältig.  

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker beurteilen anhand einer Spatenprobe, ob der Boden bearbeitbar ist, und entnehmen Bodenproben für weiterführende Analysen. 
Sie setzen geeignete Massnahmen ein, um Erosion und Nährstoffverluste zu verhindern. Unter Anleitung fördern sie den Humusaufbau durch organische Substanz, 
Gründüngung oder konservierende Bodenbearbeitung und minimieren den Humusabbau, beispielsweise durch pfluglose Verfahren. Um Bodenverdichtungen zu ver-
meiden, verwenden sie zweckmässige Maschinen und setzen angepasste Arbeitstechniken ein. Zudem führen sie Pflegemassnahmen durch, die Bodenlebewesen 
wie Regenwürmer und Mikroorganismen schonen und fördern, beispielsweise durch Zwischenkulturen, Kompost oder Gründüngung. 

 
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

a3.1 Sie führen eine Spatenprobe durch und entschei-
den, ob der Boden bearbeitbar ist. (K3) 

Sie beschreiben die Eigenschaften eines fruchtba-
ren Bodens. (K2) 

 

a3.2 Sie entnehmen Bodenproben. (K3)   
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a3.3 Sie führen geeignete Massnahmen durch, um Ero-
sion und Nährstoffverluste zu verhindern. (K3) 

Sie zeigen die relevanten Nährstoffkreisläufe auf 
(z.B. Stickstoffkreislauf, Phosphorkreislauf). (K2)  

Sie erläutern Gründe für Nährstoffverlust durch 
Erosion, Auswaschung und Verflüchtigungen. (K2) 

Sie beschreiben die wichtigsten Auswirkungen von 
Nährstoffverlusten auf Boden, Pflanzen und Öko-
system. (K2) 

Sie zeigen die durch Erosion verursachten Prob-
leme auf. (K2)  

Sie zählen Massnahmen zur Verhinderung von 
Erosion auf. (K1) 

 

a3.4 Sie fördern den Humusaufbau unter Anleitung mit 
gezielten Massnahmen (z.B. Zuführen von organi-
scher Substanz, Gründüngung, konservierende 
Bodenbearbeitung). (K3)  

Sie erläutern anhand von Beispielen den Abbau-
prozess von organischen Substanzen. (K2) 

 

a3.5 Sie führen angepasste Bodenbearbeitungsmass-
nahmen durch, um den Humusabbau zu minimie-
ren (z.B. konservierende Bodenbearbeitung, pflug-
lose Verfahren). (K3) 

Sie erläutern die Auswirkungen der verschiedenen 
Maschinen bei der Bodenbearbeitung. (K2) 

Sie stellen verschiedene Bodenbearbeitungsge-
räte ein und wenden diese fachgerecht an. (K3)  

 

a3.6 Sie führen Massnahmen durch, um die Bodenver-
dichtung zu vermeiden (z.B. durch den Einsatz 
von zweckmässigen Maschinen). (K3) 

 

Sie beschreiben die Wirkung von Maschinen und 
Geräten auf den Boden. (K2) 

Sie beschreiben den Nutzen und die Vorgehens-
weise für einen angepassten, schonenden Maschi-
neneinsatz. (K2) 

 

a3.7 Sie führen Pflegemassnahmen durch, welche Bo-
denlebewesen (inkl. Mikroorganismen) schonen 
und fördern (z.B. Regenwürmer, Kompost, Zwi-
schenkulturen, Gründüngungen). (K3) 

Sie erläutern die wichtigsten Auswirkungen ver-
schiedener Pflegemassnahmen auf die Bodenle-
bewesen und Mikroorganismen. (K2) 

Sie beschreiben die wichtigsten Auswirkungen von 
verschiedenen Düngern/Düngemitteln auf die Bo-
denlebewesen. (K2)  
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Sie formulieren verschiedene Ansätze und Mög-
lichkeiten, um das Bodenleben gezielt zu fördern. 
(K2) 
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Handlungskompetenzbereich b: Unterhalten und Nutzen der technischen Infrastruktur 

Handlungskompetenz b1: Einfache Unterhaltsarbeiten an landwirtschaftlichen Einrichtungen und Gebäuden ausführen 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker tragen zur Instandhaltung landwirtschaftlicher Einrichtungen3 und Gebäude4 auf dem Betrieb bei, indem sie diese fachgerecht 
und unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften warten und pflegen. Sie handeln dabei sorgfältig und lösungsorientiert, um die Funktionalität und Sicherheit 
auf dem Betrieb zu gewährleisten. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker führen einfache Unterhaltsarbeiten an Gebäuden aus, beispielsweise das Wechseln von Beleuchtungsmitteln, Reinigen von 
Flächen oder das Ersetzen von Sicherungen, und beachten dabei stets die geltenden Sicherheitsvorschriften. Sie warten technische Einrichtungen gemäss Anlei-
tung, etwa durch das Reinigen und Wechseln von Filtern an Pumpen, das Reinigen von Kühlrippen und Kondensatoren an Kälteanlagen, das Überprüfen der Keilrie-
menspannung an Heubelüftungen oder das Testen von Sicherheitsanlagen. Berufsspezifische Einrichtungen wie Bewässerungsanlagen, Melkeinrichtungen oder 
Fütterungsanlagen unterhalten sie fachgerecht und stellen sicher, dass diese den betrieblichen Anforderungen entsprechen. 

 
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

b1.1 Sie unterhalten die Gebäude auf ihrem Betrieb un-
ter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften 
(z.B. Beleuchtungsmittel wechseln, reinigen, Si-
cherungen wechseln). (K3) 

Sie beschreiben die Funktion der regional häufigs-
ten Einrichtungen und Gebäude. (K2) 

Sie erläutern für den Unterhalt relevante Material-
arten und deren Eigenschaften (z.B. Holz, Öl, Be-
ton). (K2)  

Sie unterscheiden Reinigungspläne und -mittel 
nach ihrem Einsatzbereich und wenden wasser-
sparende Massnahmen an. (K2)  

Sie erläutern die relevanten gesetzlichen Bestim-
mungen in Bezug auf die Arbeitssicherheit und 
den Umgang mit Strom. (K2) 

Sie wenden die Grundsätze der betrieblichen Ar-
beitssicherheit und Ergonomie an (z.B. PSA Mate-
rial, Gesundheitsschutz, Heben und Tragen von 
Lasten). (K3) 

 

 
3 Zu den Einrichtungen gehören insbesondere Wasser-, Abwasser-, Belüftungs-, Heizungs-, Fotovoltaik- und Beleuchtungsanlagen, Sicherheitseinrichtungen (z.B. 
CO2 Alarmanlage), Wärme- und Kältesteuerungen und Brandschutzeinrichtungen. 

4 Zu den Gebäuden zählen Gewächshäuser, Ställe, Remisen, Kühlräume, Weinkeller, Sozialräume, Verkaufsflächen, Waschplätze sowie Futter- und Güllenlager-
räume. 
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b1.2 Sie warten die technischen Einrichtungen auf ih-
rem Betrieb gemäss Anleitung und unter Berück-
sichtigung der Sicherheitsvorschriften. (K3) Zum 
Beispiel: 

• Pumpen/Wasser: Filter reinigen, wechseln 

• Kälteanlagen: Kühlrippen, Kondenser rei-
nigen 

• Heubelüftung: Keilriemenspannung prüfen 

• Sicherheitsanlagen: Funktion überprüfen 

Sie beschreiben die grundlegende mechanische 
Funktion der für das Berufsfeld Landwirtschaft re-
levanten technischen Einrichtungen (z. B. hydrauli-
sche Anlagen, Riemen- und Kettenantriebe, Elekt-
romotor, Kälteanlage, Sicherheitsinstallationen (FI-
Schalter), Lager. (K2) 

 

 

b1.3 Sie unterhalten berufsspezifische Einrichtungen 
auf ihrem Betrieb fachgerecht und unter Berück-
sichtigung der Sicherheitsvorschriften (z. B. Be-
wässerungsanlagen, Melkeinrichtungen, Fütte-
rungsanlagen, Witterungsschutz). (K3)  

Sie beschreiben die grundlegende mechanische 
Funktion der betriebsspezifischen Einrichtungen. 
(K2) 

 

 

Handlungskompetenz b2: Landwirtschaftliche Fahrzeuge, Maschinen und Kleingeräte unterhalten  

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker unterhalten die betrieblichen Fahrzeuge5, Maschinen6 und Kleingeräte7, sodass ein sicherer Einsatz gewährleistet ist. Sie 
setzen dazu ihr handwerkliches Geschick und ihre technischen Kenntnisse ein. Dabei gilt es abzuwägen, welche Arbeiten sie selbst ausführen können und wann der 
Beizug von Fachpersonen sinnvoll ist. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker führen einfache Metallbearbeitungsarbeiten aus, um Defekte wie Risse und Deformationen zu reparieren. Sie unterhalten 
landwirtschaftliche Fahrzeuge, Maschinen und Kleingeräte. Dazu halten sie sich an die Betriebsanleitung und berücksichtigen die Sicherheitsbestimmungen. Bei 
Defekten oder Störungen eruieren sie den Fehler und führen einfache Reparaturen selbständig aus. Betriebsstoffe für den Unterhalt und die Reparatur (z.B. Öle, 
Gase, Treibstoffe oder Farben) lagern sie sicher, recyceln oder entsorgen diese fachgerecht.  

 
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

 
5 Zu den Fahrzeugen gehören insbesondere: Traktor, Auto, Hebefahrzeuge, Selbstfahrende Erntemaschinen, Anhänger, Einachsgeräte, Transporter, Zweiachsmäher. 

6 Zu den Maschinen gehören insbesondere: Bodenbearbeitungsgeräte, Pflanzenschutzgeräte, Erntemaschinen, hydraulische Geräte. 

7 Zu den Kleingeräten gehören insbesondere: Motorsäge, Motorsense, Motormäher, Schneidgeräte. 
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b2.1 Sie führen einfache Metallbearbeitungsarbeiten 
aus, wie schleifen, trennen und bohren. (K3) 

Sie beschreiben die Eigenschaften, das Verhalten 
und den Anwendungsbereich verschiedener Me-
talle. (K2) 

Sie erläutern die Funktionsweise sowie die Sicher-
heitsbestimmungen der Metallbearbeitungsgeräte 
(z.B. Bohrgeräte). (K2) 

Sie führen einfache Metallbearbeitungsarbeiten 
aus, wie schleifen, trennen und bohren (Grund-
kenntnisse). (K3) 

 

b2.2 Sie unterhalten landwirtschaftliche Fahrzeuge ge-
mäss Betriebsanleitung und unter Berücksichti-
gung der Sicherheitsbestimmungen. (K3) Zum Bei-
spiel:  

• Flüssigkeiten nachfüllen 

• Luftfilter reinigen 

• Batterien reinigen und austauschen, Bat-
teriewasser kontrollieren 

• Ölwechsel durchführen 

• Sicherheitseinrichtungen kontrollieren 

• Verschleissteile austauschen 

• Elektrische Anlage kontrollieren (Beleuch-
tung, Blinker, Scheibenwischer etc.) 

• Kühler reinigen, Rad wechseln 

Sie beschreiben Bestandteile und Unterhaltsarbei-
ten der in ihrem Lehrbetrieb vorkommenden Fahr-
zeuge. (K2) 

Sie erläutern typische Wartungsarbeiten an einzel-
nen Fahrzeugbauteilen (Anlasser, Kühler, Alterna-
tor, Batterie, Reifen). (K2) 

Sie beschreiben die grundlegende Funktion und 
typische Unterhaltsarbeiten bei verschiedenen Mo-
tortypen. (K2) 

 

b2.3 Sie unterhalten betriebsspezifische Maschinen ge-
mäss Betriebsanleitung und unter Berücksichti-
gung der Sicherheitsbestimmungen. (K3) Zum Bei-
spiel: 

• Maschinen schmieren 

• Maschinen reinigen und konservieren 

Sie beschreiben Bestandteile, Funktion und Unter-
haltsarbeiten von berufsspezifischen Maschinen. 
(K2) 
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• Verschleissteile austauschen 

b2.4 Sie unterhalten berufsspezifische Kleingeräte ge-
mäss Betriebsanleitung und unter Berücksichti-
gung der Sicherheitsbestimmungen. (K3)  

 Sie unterhalten eine Kettensäge fachgerecht und 
sicher an. (FR Landwirtschaft) (K3)  

 

b2.5 Sie eruieren Fehlfunktionen und/oder Schäden 
und führen einfache Reparaturen selbständig 
durch. Dabei berücksichtigen sie die Betriebsanlei-
tung wie auch die Sicherheitsbestimmungen (K3) 
zum Beispiel:  

• Beleuchtungsstecker anhand einer Anlei-
tung auswechseln  

Sie erläutern Ursachen von Fehlfunktionen an-
hand von typischen Beispielen. (K2) 

Sie beschreiben das Vorgehen zur Behebung von 
Fehlfunktionen und/oder Schäden anhand von ty-
pischen Beispielen. (K2) 

 

b2.6 Sie lagern Betriebsstoffe für die Wartung und Re-
paratur (z. B. Öle, Gase, Treibstoffe, Farben) si-
cher. (K3) 

Sie entsorgen und recyceln Betriebsstoffe für die 
Wartung und Reparatur (z. B. Öle, Gase, Treib-
stoffe, Farben) gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen. (K3) 

Sie erläutern die Eigenschaften von Betriebsstof-
fen und deren Verwendungszweck. (K2) 

Sie zeigen die sichere Lagerung und die ökologi-
sche Entsorgung von Betriebsstoffen auf. (K2) 

 

 

Handlungskompetenz b3: Landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen bedienen  

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker beherrschen die Fahrzeuge und Maschinen, welche sie in ihrer täglichen Arbeit einsetzen. Sie halten sich an die gesetzlichen 
Vorschriften zum landwirtschaftlichen Strassenverkehr. Sie achten auf eine sichere und energieeffiziente Fahrweise. Mit den technischen Systemen gehen sie routi-
niert und verantwortungsvoll um.  

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker nehmen ihre berufsspezifischen Fahrzeuge und Maschinen nach Vorgaben in Betrieb. Dazu gehören insbesondere der Trak-
tor, Hebefahrzeuge, selbstfahrende Erntemaschinen, Anbaugeräte, Anhänger sowie Einachsgeräte. Sie fahren landwirtschaftliche Fahrzeuge sicher auf der Strasse 
wie auch auf schwierigem Gelände. Sie absolvieren im Rahmen ihrer Ausbildung die Hebefahrzeugprüfung (FR Landwirtschaft: R1 und R4, FR Spezialkulturen: R1 
und S1/S2).  

 
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 
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b3.1 Sie nehmen landwirtschaftliche Fahrzeuge und 
Maschinen nach Vorgaben in Betrieb. (K3) 

Sie beschreiben die Bedienungs- und Kontrollin-
strumente der auf ihrem Lehrbetrieb vorkommen-
den Fahrzeuge. (K2) 

Sie erläutern die grundsätzliche Funktionsweise 
von verschiedenen Systemen an Fahrzeugen und 
Maschinen (z.B. Regelhydraulik, Allrad, Differenti-
alsperre, Getriebe, Bremse, Bereifung). (K2) 

Sie bedienen eine Kettensäge fachgerecht und si-
cher an. (FR Landwirtschaft) (K3) 

b3.2 Sie fahren landwirtschaftliche Fahrzeuge sicher 
auf der Strasse. Sie berücksichtigen dabei die ge-
setzlichen Vorschriften und achten auf eine ener-
gieeffiziente Fahrweise. (K3) 

Sie benennen die gesetzlichen Vorschriften zum 
landwirtschaftlichen Strassenverkehr (Längen, 
Breiten, Gewichte, Achslasten). (K1)  

Sie beschreiben die wichtigsten physikalischen 
Grundsätze im Zusammenhang mit Gefahren (z.B. 
Bremsweg, Hebelgesetz). (K2) 

Sie beschreiben die Grundsätze für eine treibstoff-
arme Fahrweise. (K2) 

Sie sichern die landwirtschaftlichen Anhänger und 
dessen Ladung unter Berücksichtigung der ge-
setzlichen Vorschriften und der physikalischen 
Grundsätze. (K3) 

Sie setzen Sicherheitsmassnahmen beim Fahren 
von landwirtschaftlichen Fahrzeugen unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorschriften um. (K3)  

 

b3.3 Sie fahren landwirtschaftliche Fahrzeuge unter 
schwierigen Bedingungen sicher im Gelände. Sie 
berücksichtigen dabei die gesetzlichen Vorschrif-
ten und achten auf einen energieeffizienten und 
bodenschonenden Maschineneinsatz. (K3) 

  

b3.4 Sie fahren betriebsspezifische Hebefahrzeuge si-
cher. (K3) 

 Sie absolvieren die Hebefahrzeugprüfung. (K3) 
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Handlungskompetenzbereich c: Selbstorganisation im Betriebsumfeld 

Handlungskompetenz c1: Betriebsspezifische Arbeitsaufträge entgegennehmen 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker nehmen betriebsspezifische Arbeitsaufträge gewissenhaft entgegen, bereiten die notwendigen Ressourcen vor und planen 
die Arbeitsschritte sorgfältig, um die gestellten Aufgaben effizient und verantwortungsvoll umzusetzen. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker nehmen Arbeitsaufträge von der Betriebsleitung entgegen und fassen diese in eigenen Worten zusammen, um sicherzustel-
len, dass sie die Anforderungen vollständig verstanden haben. Sie wählen die geeigneten Fahrzeuge, Werkzeuge, Maschinen und Materialien aus und stellen diese 
für die Durchführung des Auftrags bereit. Bei der Planung der Arbeitsschritte berücksichtigen sie verschiedene Einflussfaktoren wie Wetterbedingungen oder mögli-
che unvorhergesehene Ereignisse und sind sich der Verantwortung bewusst, die mit ihrer Aufgabe verbunden ist.  

 
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

c1.1 Sie nehmen einen Auftrag von der Betriebsleitung 
entgegen und fassen diesen in eigenen Worten 
zusammen. (K3) 

  

c1.2 Sie wählen die richtigen Fahrzeuge, Werkzeuge, 
Maschinen und Materialien aus, um den Auftrag 
ausführen zu können und stellen diese bereit. (K3) 

Sie benennen die in ihrem Lehrbetrieb vorkom-
menden Fahrzeuge, Werkzeuge, Maschinen und 
Materialien und deren Einsatzmöglichkeiten. (K1) 

Sie erstellen Material- und Werkzeuglisten anhand 
eines konkreten Auftrags. (K3) 

 

c1.3 Sie sind sich ihrer Verantwortung bewusst und pla-
nen ihre Arbeitsschritte entsprechend. Dabei be-
rücksichtigen sie verschiedene Faktoren (z.B. das 
Wetter, unvorhergesehene Ereignisse). (K3) 

Sie erstellen Tages- oder Wochenpläne. (K3) Sie 
interpretieren einfache Klima- und Wetterdaten an-
hand von Beispielen (z.B. Niederschlagsmengen). 
(K4) 

 

 

Handlungskompetenz c2: Beobachtungen im landwirtschaftlichen Betriebsumfeld zurückmelden 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker beobachten aufmerksam auf den Zustand der Einrichtungen, Kulturen, Tiere und weiteren Betriebselemente, um Abweichun-
gen frühzeitig zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Sie kommunizieren klar und zielgerichtet. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker beschreiben den betriebsüblichen Zustand der Einrichtungen, Kulturen, Tieren etc., damit Abweichungen festgestellt werden 
können. Sie kennen die Zuständigkeiten auf ihrem Betrieb und melden Abweichungen vom korrekten Zustand in geeigneter Form an die verantwortliche Person. 
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Dabei berücksichtigen sie die Dringlichkeit der Situation. Zudem erläutern sie Spaziergängerinnen, Spaziergängern oder Kundinnen und Kunden die Produktionswei-
sen des Betriebs und tragen so zu einem besseren Verständnis der landwirtschaftlichen Tätigkeiten bei. 

 
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

c2.1 Sie beschreiben den betriebsspezifisch korrekten 
Zustand von Einrichtungen, Kulturen, Tieren etc., 
damit Abweichungen erkannt werden können. (K2) 

  

c2.2 Sie benennen die Zuständigkeiten auf ihrem Be-
trieb. (K3) 

  

c2.3 Sie melden in geeigneter Form (z.B. mündlich, 
schriftlich) Abweichungen vom betriebsspezifisch 
korrekten Zustand verständlich an die verantwortli-
che Person. Dabei beachten sie die Dringlichkeit. 
(K3) 

Sie nennen die wichtigsten Elemente einer korrek-
ten Rückmeldung (wer, was, wann, wo). (K1) 

Sie nennen Vor- und Nachteile verschiedener 
Kommunikationsmittel. (K2) 

Sie melden in geeigneter Form (z.B. Rollenspiele) 
Beobachtungen fachlich verständlich an eine ver-
antwortliche Person zurück. (K3) 

 

c2.4 Sie erläutern gegenüber Spaziergänger/innen 
und/oder Kund/innen die auf dem Betrieb ange-
wendeten Produktionsweisen. (K3)  

 

Sie zeigen anhand von Beispielen auf, wie ein 
sachbezogener und respektvoller Umgang mit 
Spaziergänger/innen und Kund/innen umgesetzt 
werden kann. (K3) 

 

 

Handlungskompetenz c3: Ausgeführte Arbeiten auf dem Landwirtschaftsbetrieb rapportieren 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker rapportieren ihre ausgeführten Arbeiten sorgfältig und verständlich, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit auf dem Betrieb 
sicherzustellen. Sie kommunizieren Probleme klar und lösungsorientiert an die zuständigen Personen. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker rapportieren der vorgesetzten Person die von ihnen durchgeführten Arbeiten und informieren über aufgetretene Probleme. 
Sie tragen die ausgeführten Tätigkeiten gewissenhaft in die vorgesehenen Dokumente ein, wie beispielsweise Parzellenblätter oder Behandlungsjournale, und stellen 
so eine lückenlose Aufzeichnung sicher. 

 
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 
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c3.1 Sie rapportieren der vorgesetzten Person ihre aus-
geführten Arbeiten und melden aufgetretene Prob-
leme. (K3) 

Sie führen ein Arbeitsjournal und erklären die Be-
deutung der ausgeführten Arbeiten. (K3) 

 

c3.2 Sie halten die von ihnen selbst ausgeführten Ar-
beiten in den entsprechenden Dokumenten fest 
(z.B. Parzellenblatt, Behandlungsjournal). (K3) 

Sie erklären die Relevanz der verschiedenen be-
trieblichen Aufzeichnungsdokumente (z.B. Parzel-
lenblatt, Behandlungsjournal). (K2) 
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Handlungskompetenzbereich d: Halten von Nutztieren 

Handlungskompetenz d1: Zustand der Nutztiere beobachten und deren Entwicklung fördern 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker beobachten den Zustand der auf ihrem Lehrbetrieb gehaltenen Tiere aufmerksam und fördern deren Entwicklung bedürfnisori-
entiert. Sie zeichnen sich durch einen ruhigen Umgang, Einfühlungsvermögen und eine gute Kommunikation mit Tieren aus.  

Beim Stalleintritt beurteilen Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker das Wohlbefinden der Tiere anhand von spezifischen Kontrollpunkten. Zu den Tieren gehören 
Rindvieh, Schweine, Geflügel, Kleinwiederkäuer und Equiden. Sie beobachten diese aufmerksam und interpretieren grundlegende Werte zu ihrem Gesundheitszu-
stand (z.B. Körpertemperatur, Brunsterkennung) oder zum Stallklima (z.B. Luft, Feuchtigkeit, Temperatur). Sie halten relevante Beobachtungen mit digitalen Hilfsmit-
teln fest. Sie beurteilen Abweichungen zum Normalzustand und ergreifen falls nötig Sofortmassnahmen. Schliesslich informieren sie die vorgesetzte Person über die 
aktuelle Verfassung der Tiere sowie die getroffenen Sofortmassnahmen. 

 
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

d1.1 Sie beobachten das Wohlbefinden der Tiere beim 
täglichen Stalleintritt anhand von relevanten Kon-
trollpunkten (z.B. Nähr- und Gesundheitszustand, 
artgerechtes Verhalten) und halten diese fest. (K3) 
 

Sie erläutern den Ablauf der Tierbeobachtung und 
mögliche Hilfsmittel. (K2) 

Sie vergleichen Signale und Verhaltensweisen der 
häufigsten Nutztiere anhand von Beobachtungen 
(z.B. mittels Video, «das Beobachten lernen»). 
(K2) 

Sie erläutern typische Kontrollpunkte für das Wohl-
befinden der Tiere und entsprechende Kontroll-
techniken. (K2) 

 

d1.2 Sie interpretieren die grundlegenden Werte zum 
Stallklima (Luft, Feuchtigkeit, Temperatur) oder 
zum Zustand der Tiere (z.B. Körpertemperatur, 
Brunsterkennung, Futterkonsum). (K4) 

 

d1.3 Sie melden Abweichungen zum Normalzustand 
und definieren in Absprache mit der Betriebslei-
tung mögliche Sofortmassnahmen. (K3) 

Sie beschreiben die zentralen Parameter von ge-
sunden Tieren (Normalzustand). (K2) 

Sie erläutern die häufigsten Krankheitssymptome 
sowie Unterschiede zum Normalzustand. (K2) 

 

d1.4 Sie setzen nach Absprache mit der Betriebsleitung 
Sofortmassnahmen zielgerichtet und ruhig um 
(z.B. Tier separieren, Gerät einstellen, Futter zur 
Verfügung stellen, Fachperson beiziehen). (K3) 
 
 

Sie beschreiben und begründen mögliche Sofort-
massnahmen für die häufigsten Nutztiere. (K2) 

Sie erläutern häufige vorbeugende Massnahmen 
für die häufigsten Nutztiere. (K2) 
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d1.5 Sie informieren die Betriebsleitung über Beobach-
tungen und ausgeführte Massnahmen nachvoll-
ziehbar. (K3) 

Sie formulieren Beobachtungen gezielt und mit 
korrekten Fachbegriffen. (K2) 

 

 

Handlungskompetenz d2: Nutztiere pflegen und betreuen 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker pflegen und betreuen die auf ihrem Lehrbetrieb gehaltenen Nutztiere artgerecht. Sie zeichnen sich durch einen ruhigen, 
respektvollen Umgang und eine gute Beobachtungsgabe aus. Dadurch erkennen sie rasch, welche Pflegemassnahmen in alltäglichen und aussergewöhnlichen 
Situationen notwendig sind.  

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker treten mit den Tieren artgerecht in Kontakt und bewegen sich ruhig, sicher und respektvoll in der Herde. Je nach Bedarf führen 
sie Routine-Massnahmen zur Gesunderhaltung der Tiere aus (z.B. Fellpflege) oder unterstützen andere Mitarbeitende bei weiterführenden Massnahmen (z.B. Klau-
enpflege, Entwurmen). Bei der Normalgeburt unterstützten sie die Tiere bedarfsorientiert. Treten Probleme beim Geburtsverlauf auf, holen sie rechtzeitig Unterstüt-
zung. Sie betreuen Tiere rund um die Fortpflanzung (z.B. Besamungszeitpunkt, Brunstkalender führen…), halten sie sauber und reinigen täglich oder periodisch den 
Stallbereich. Nach Anweisung der Betriebsleitung lassen sie Tiere in den Auslauf oder auf die Weide. 

 Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

d2.1 Sie treten mit Tieren respektvoll und artgerecht in 
Kontakt (z.B. Anklopfen beim Hühnerstall). (K3) 

Sie beschreiben die Grundsätze des arttypischen 
Verhaltens der häufigsten Nutztiere bei Kontakt-
aufnahme. (K2). 

Sie erläutern die Grundsätze für einen ruhigen 
und tiergerechten Umgang anhand von alltägli-
chen Beispielen. (K2) 
 

 

d2.2 Sie bewegen sich ruhig, sicher und situationsge-
recht in der Herde (z.B. Anbinden, Führen, Trei-
ben, Verladen & Tiertransport). (K3) 

Sie zeigen die Möglichkeiten und Formen im di-
rekten Umgang mit den häufigsten Nutztieren auf 
(z.B. in Bezug auf Anbinden, Führen, Treiben, 
Verladen). (K2) 

Sie erläutern die gesetzlichen Vorgaben bei Tier-
transporten. (K2) 

Sie setzen relevante Sicherheitsbestimmungen 
sowie gesetzliche Vorgaben bei Tiertransporten 
situationsgerecht um. (K3) 
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d2.3 Sie führen einfache Routine-Massnahmen zur 
Gesunderhaltung der Tiere aus (z.B. Fellpflege, 
Tiere putzen). (K3) 

Sie benennen die äusseren Körperteile der häu-
figsten Nutztiere. (K2) 

Sie lagern Tierarzneimittel fachgerecht. (K3) 

 

d2.4 Sie erkennen Abweichungen eines optimalen 
Nähr- und Gesundheitszustandes und melden 
diese an die Betriebsleitung. (K3) 

Sie zeigen die Folgen der Abweichung eines opti-
malen Nähr- und Gesundheitszustandes auf (z.B. 
Kolostrummangel, Durchfall, Federpicken…). 
(K2) 

 

d2.5 Sie unterstützen andere Mitarbeitende bei weiter-
führenden Pflege-Massnahmen (z.B. Entwurmen, 
funktionelle Klauenpflege). (K3) 

Sie beschreiben typische Krankheiten (inkl. Zoo-
nosen) bei den häufigsten Nutztieren sowie Be-
handlungsmöglichkeiten (z.B. klassische Medizin, 
Komplementärmedizin). (K2) 

Sie erläutern die Bedeutung der gesetzlichen Auf-
zeichnungspflicht bei der Anwendung von Tier-
arzneimitteln. (K2) 

 

d2.6 Sie betreuen Tiere rund um die Geburt. (K3)  

 

Sie beschreiben den Reproduktionszyklus der 
häufigsten Nutztierarten in den Grundzügen. (K2) 

Sie erklären die Anzeichen einer bevorstehenden 
Geburt. (K2) 

 

d2.7 Sie erkennen Probleme beim Geburtsverlauf und 
holen zum richtigen Zeitpunkt Unterstützung. (K3) 

 

d2.8 Sie betreuen Tiere rund um die Fortpflanzung 
(z.B. Besamungszeitpunkt, Brunstkalender füh-
ren). (K3) 

Sie benennen die Geschlechtsorgane der häu-
figsten Nutztiere. (K1)  

Sie erklären die Anzeichen der Brunst. (K2) 

 

d2.9 Sie halten Tiere und Stallungen mit geeigneten 
Massnahmen sauber (Fokus Tierbereich, tägliche 
und periodische Pflege und Reinigung). (K3) 

Sie benennen die verschiedenen Reinigungs-
techniken. (K1) 
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Sie beschreiben typische Hilfsmittel für die Reini-
gung, deren Einsatzbereich und korrekte Anwen-
dung. (K2) 

d2.11 Sie lassen Tiere nach Anweisung von der Be-
triebsleitung in den Auslauf oder auf die Weide. 
(K3) 

Sie benennen die gesetzlichen Auflagen zu Aus-
lauf und Weidegang. (K1) 

Sie erörtern die Vorteile von Bewegung und Son-
nenlicht für die Gesunderhaltung von Nutzieren. 
(K2) 

 

 

Handlungskompetenz d3: Nutztiere füttern 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker füttern die auf ihrem Lehrbetrieb vorkommenden Nutztiere artgerecht und unter Einhaltung der Hygiene- und Qualitätsvor-
schriften. Sie sind sich der Zusammenhänge zwischen Futter und Erkrankungen bewusst. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker ermitteln die Futterqualität durch Sinnesproben und erkennen so Abweichungen oder mögliche Beeinträchtigungen. Sie be-
reiten unterschiedliche Futterrationen, wie Weidefutter, Frischfutter oder konserviertes Futter, fachgerecht vor und stellen diese den Tieren bereit. Anschliessend 
kontrollieren sie den Verzehr. 

 Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

d3.1 Sie ermitteln die Futterqualität anhand von Sin-
nesproben. (K3) 

Sie bewerten das Futter anhand von geeigneten 
Hilfsmitteln. (K3) 

 

d3.2 Sie bereiten die Futterrationen vor (Weide, 
Frischfutter, konserviertes Futter) und stellen 
diese bereit. (K3) 

Sie beschreiben geeignete Futtermittel je nach 
Nutztierart. (K2) 

Sie erläutern den Verdauungsvorgang und den 
Stoffwechsel bei Wiederkäuern und vergleichen 
diesen mit Monogastriern. (K2) 

Sie erläutern die Fütterungsbedürfnisse der häu-
figsten Nutztiere. (K2) 
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d3.3 Sie überprüfen die Futterrationen und kontrollie-
ren den Verzehr. (K4) 

Sie beschreiben die wichtigsten Methoden zur 
Überwachung der Fütterung (z.B. Kauschläge, 
Leistungsmessung, Temperaturmessung). (K2) 

 

 
 

Handlungskompetenz d4: tierische Produkte gewinnen 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker gewinnen tierische Produkte gemäss den auf dem Lehrbetrieb vorkommenden Nutztiere (Milchproduktion, Eierproduktion, 
Fleischproduktion). Die entsprechenden Leistungsziele werden vom Lehrbetrieb ausgewählt. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker, welche auf dem Lehrbetrieb Milch gewinnen, überprüfen die Melk- und Kühlanlagen hinsichtlich Sauberkeit und Funktionsfä-
higkeit und führen den Melkvorgang unter Anleitung korrekt aus. Sie beurteilen die Milchqualität und leiten in Absprache mit der Betriebsleitung Massnahmen zur 
Verbesserung der Eutergesundheit und Hygiene ein. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker, welche auf dem Lehrbetrieb Eier gewinnen, sammeln diese fachgerecht ein und sortieren sie nach Gewicht, Verschmutzung 
und Schalendefekten. Sie verpacken und kennzeichnen die Eier nach Anleitung und stellen sie zur Ablieferung bereit. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker, welche auf dem Lehrbetrieb Fleisch gewinnen, wählen die schlachtreifen Tiere gemäss Vorgaben der Betriebsleitung aus, 
bereiten sie auf die Schlachtung vor und verladen sie unter Einhaltung von Hygiene- und Gesundheitsschutzvorschriften. 

 Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

d4.1 Sie kontrollieren die Melk- und Kühlanlage bzgl. 
Sauberkeit und Funktionsfähigkeit. (K3) 

Sie beschreiben den Funktionsablauf der auf 
dem Lehrbetrieb vorkommenden Melkanlage. 
(K2) 

Sie beschreiben den Reinigungsvorgang der auf 
dem Lehrbetrieb vorkommenden Melkanlage und 
der verschiedenen Milchbehälter. (K2) 

Sie erklären die Bedeutung der Milchkühlung. 
(K2) 

 

d4.2 Sie führen unter Anleitung der Betriebsleitung 
den Melkvorgang korrekt aus. (K3) 

Sie beschreiben den korrekten Ablauf des Melk-
vorgangs. (K2) 
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d4.3 Sie beurteilen die Milchqualität und leiten in Ab-
sprache mit der Betriebsleitung Massnahmen für 
die Eutergesundheit sowie für die Hygiene ab. 
(K3) 

Sie erläutern die Milchinhaltsstoffe bei Kühen, 
Schafen und Ziegen. (K2) 

Sie zeigen die Zusammenhänge zwischen Zell-
zahlen, Keimzahlen, Hygiene und Eutergesund-
heit auf. (K2) 

 

d4.4 Sie sammeln verlegte Eier ein und stellen eine 
korrekte Ausnahme der Nesteier sicher (von 
Hand oder maschinell). (K3) 

Sie erläutern vorbeugende Massnahmen zur Ver-
meidung von schmutzigen Eiern oder solchen mit 
mangelhafter Schale. (K2) 

 

d4.5 Sie sortieren die Eier zum Beispiel nach Gewicht, 
Verschmutzung, Schalendefekte und stellen sie 
zur Ablieferung bereit. (K3) 

Sie nennen die verschiedenen Gewichts- und 
Qualitätskategorien von Eiern (z.B. Konsumeier, 
Brucheier, Schmutzeier, Knickeier) und deren 
Verwendungszwecke. (K1) 

 

d4.6 Sie verpacken und kennzeichnen (z.B. Datum, 
Verkaufsfrist, Preis, Produktionsform) die Eier 
nach Anleitung. (K3) 

Sie nennen die für die Vermarktung relevanten 
gesetzlichen Vorgaben (z.B. Mindesthaltbarkeits-
fristen, Eier mit Mängeln sowie deren Verwen-
dung). (K1) 

 

d4.7 Sie wählen die schlachtreifen Tiere gemäss Vor-
gaben der Betriebsleitung aus. (K3) 

Sie beschreiben die gängigsten Beurteilungskrite-
rien der auf dem Lehrbetrieb zu schlachtenden 
Nutztiere (z.B. CH-TAX). (K2) 

 

d4.8 Sie bereiten die zu schlachtenden Tiere auf die 
Schlachtung vor (z.B. wägen, sortieren, ausnüch-
tern, Ohrenmarken, Begleitdokumente). (K3) 

Sie erklären die tierspezifische Vorbereitung der 
auf dem Lehrbetrieb zu schlachtenden Tiere. (K2) 

 

d4.9 Sie verladen die zu schlachtenden Tiere unter 
Einhaltung der Arbeitssicherheit, des Gesund-
heitsschutzes und der Hygienevorschriften. (K3) 

Sie schlagen die gesetzlichen Bestimmungen 
(z.B. Platzbedarf, Dauer) für den Transport der 
auf dem Lehrbetrieb vorkommenden Nutztiere 
nach. (K1) 
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Handlungskompetenz d5: Hofdünger unter Anleitung lagern und aufbereiten 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker produzieren aus Mist und Gülle der auf ihrem Lehrbetrieb gehaltenen Nutztiere Hofdünger. Sie zeichnen sich durch einen 
sorgfältigen Umgang mit Hofdünger aus und achten auf eine umweltverträgliche und fachgerechte Lagerung.  

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker lagern den Hofdünger gemäss den Vorgaben der Betriebsleitung und achten darauf, dass die Lagerung umweltgerecht erfolgt. 
Unter Anleitung bereiten sie den Hofdünger auf und berücksichtigen dabei Aspekte der Arbeitssicherheit. 

 Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

d5.1 Sie lagern den Hofdünger unter Anleitung. (K3) 

 

Sie unterscheiden verschiedene Hofdüngerarten 
je nach Tierart und Aufstallungssystem. (K2) 

Sie erläutern grundlegende gesetzliche Vorgaben 
in Bezug auf die Lagerung von Hofdünger (z.B. 
Gewässerschutz, Luftreinhalteverordnung, Ar-
beitssicherheit) sowie deren Wichtigkeit für den 
eigenen Berufsalltag. (K2) 

 

d5.2 Sie bereiten Hofdünger unter Anleitung auf. Da-
bei berücksichtigen sie die Arbeitssicherheit. (K3) 

Sie beschreiben die Unterschiede von aeroben 
und anaeroben Umwandlungsprozessen von Hof-
dünger. (K2) 

Sie erörtern verschiedene Möglichkeiten für die 
Aufbereitung von Hofdünger. (K2)  

Sie zeigen anhand von einfachen Beispielen 
mögliche Verlustquellen der Düngeraufbereitung 
und -lagerung auf. (K2) 
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Handlungskompetenzbereich e: Bewirtschaften von Grünland und Ackerkulturen 

Handlungskompetenz e1: Grünland pflegen  

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker pflegen die Weiden, Natur- und Kunstwiesen, die als Futtergrundlage für die auf ihrem Lehrbetrieb vorkommenden Nutztiere 
dienen.  

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker erkennen die wichtigsten Futterpflanzen, Bei- und Unkräuter auf ihrem Lehrbetrieb und führen direkte oder indirekte Pflege-
massnahmen aus. Sie striegeln und walzen das Grünland, bekämpfen Unkräuter mit geeigneten Methoden, übersäen das Grünland und regulieren Schädlinge und 
Unkräuter. Schliesslich überprüfen sie die Wirksamkeit der im Grünland ausgeführten Pflegemassnahmen mittels Beobachten.  

 Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

e1.1 Sie erkennen die wichtigsten Futterpflanzen, so-
wie die Bei- und Unkräuter. (K2) 

Sie beschreiben die Eigenschaften der wichtigs-
ten Futterpflanzen und der bedeutendsten Bei- 
und Unkrautarten. (K2) 

Sie erläutern die Eigenschaften von extensiv und 
intensiv genutzten Wiesen. (K2) 

 

e1.2 Sie führen unter Anleitung Lenkungsmassnah-
men aus (z.B. durch Striegeln, Beweiden oder 
Versamung, Übersaat). (K3) 

Sie erläutern verschiedene Lenkungsmassnah-
men und deren Wirkungsweise zur Regulierung 
von Pflanzenbeständen im Grünland. (K2) 

 

 

e1.3 Sie bringen den Dünger fachgerecht auf der 
Grünlandfläche aus. (K3) 

Sie benennen die auf dem Lehrbetrieb eingesetz-
ten Hof- und Handelsdünger. (K1) 

Sie schlagen den Nährstoffbedarf verschiedener 
Kulturen und Grünlandtypen  nach. (K1) 

Sie nennen den optimalen Zeitpunkt der Ausbrin-
gung für verschiedene Düngerarten und -verfah-
ren. (K1)  

Sie stellen Düngestreuer ein und unterhalten 
diese. Dabei achten sie auf die Arbeitssicherheit. 
(K3) 
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Sie beschreiben die Vorschriften, die bei der Aus-
bringung von Düngemitteln eingehalten werden 
müssen. (K2) 

Sie zeigen die Folgen von übermässigem Dünge-
einsatz auf (z.B. Nährstoffverluste, Umweltbelas-
tungen). (K2) 

e1.4 Sie regulieren Schädlinge und Unkräuter mit ge-
eigneten Massnahmen im Grünland. (K3) 

Sie beschreiben verschiedene Methoden zur Re-
gulierung von Schädlingen und Unkräuter im 
Grünland. (K2) 

 

 

e1.5 Sie überprüfen die Wirksamkeit der im Grünland 
ausgeführten Pflegemassnahmen mittels Be-
obachten. (K3) 

Sie zeigen die Wirkung der durchgeführten Pfle-
gemassnahmen im Grünland anhand von Bei-
spielen auf. (K2) 

 

 
 
 

Handlungskompetenz e2: Raufutter unter Anleitung ernten und konservieren 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker ernten und konservieren Raufutter unter Anleitung der Betriebsleitung. Sie sind sich bewusst, dass qualitativ hochwertiges 
Futter für den betriebswirtschaftlichen Erfolg massgebend ist. Sie arbeiten exakt und sorgfältig.  

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker erkennen die Stadien der wichtigsten Wiesenpflanzen und besprechen mit der Betriebsleitung die Erntezeitpunkt, den Ver-
wendungszweck und die Konservierungsart. Sie stellen geeignete Maschinen und Geräte so ein, dass keine Bodenschäden oder Futterverschmutzungen entste-
hen. Unter Anleitung der Betriebsleitung ernten sie die Futterpflanzen und lagern diese fachgerecht ein. Die Futterqualität überprüfen sie in regelmässigen Abstän-
den anhand von Fühl- und Riechproben.  

 Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

e2.1 Sie erkennen die Stadien der wichtigsten Wiesen-
pflanzen. Dabei legen sie, zusammen mit der Be-
triebsleitung, die Erntezeitpunkt, den Verwen-
dungszweck und die Konservierungsart fest. (K2)  

Sie beschreiben die Entwicklungsstadien von Fut-
terpflanzen (Merkblätter AGFF). (K2) 
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Sie zeigen den optimalen Erntezeitpunkt anhand 
von Hilfsmitteln für verschiedene Verwendungs-
zwecke und Konservierungsarten auf. (K2) 

Sie erklären die Veränderung der Futtereigen-
schaften mit zunehmendem Alter des Pflanzen-
bestandes. (K2) 

e2.2 Sie wählen geeignete Maschinen und Geräte und 
stellen diese ein. Dabei berücksichtigen sie die 
Erntequalität. (K3) 

Sie beschreiben die korrekten Einstellungen der 
Futtererntemaschinen (z.B. Arbeitshöhe, Arbeits-
geschwindigkeit). (K2) 

 

e2.3 Sie ernten Futterpflanzen fachgerecht unter An-
leitung der Betriebsleitung. (K3) 

Sie schätzen anhand von Trockensubstanzgehal-
ten den richtigen Einfuhrzeitpunkt des Wiesenfut-
ters ein. (K3) 

Sie bedienen Erntemaschinen unter Berücksichti-
gung der Arbeitssicherheit. (K3) 

 

e2.4 Sie konservieren und lagern Raufutter fachge-
recht unter Anleitung der Betriebsleitung. (K3) 

Sie beschreiben verschiedene Konservierungs-
möglichkeiten und deren Eigenschaften. (K2) 

Sie erläutern Fehler und Gefahren beim Konser-
vieren von Raufutter. (K2) 

 

e2.5 Sie überprüfen die Futterqualität mittels Fühl- und 
Riechprobe. (K3) 

Sie beschreiben die Qualitätsparameter von fri-
schem und konserviertem Raufutter. (K2) 

 

 
 

Handlungskompetenz e3: Weiden unter Anleitung organisieren und unterhalten  

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker organisieren und unterhalten die Weideflächen auf ihrem Lehrbetrieb. Sie berücksichtigen dabei den Standort, die Bedürf-
nisse der verschiedenen Tierarten, betriebliche Ansprüche wie auch gesetzliche Vorgaben. Sie zeichnen sich durch eine gute Beobachtungsgabe und handwerkli-
ches Geschick aus.  

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker erstellen tierartspezifisch sichere Zäune, um Unfälle zu vermeiden und die Weidetiere vor Gefahren wie Wildtieren zu schüt-
zen. Sie planen und setzen ein Weidesystem um, das den Anforderungen der Tierart, des Standorts und des Betriebs entspricht, und überprüfen dessen Funktiona-
lität kontinuierlich. Dazu schätzen sie beispielsweise die Futtermenge ab, sorgen für Schatten und Wasser und passen die Nutzung an die Tages- oder Nachtzeiten 
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an. Weidewege legen sie sicher an und unterhalten diese, etwa für die sichere Überquerung von Strassen. Weidespezifische Pflegemassnahmen, wie das Verhin-
dern von Parasiten oder das Beachten von Wartefristen nach Düngergaben, führen sie unter Berücksichtigung von Zeitpunkt und Bedingungen fachgerecht durch. 

 Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

e3.1 Sie erstellen tierartspezifisch sichere Zäune, um 
die Unfallgefahr zu senken (z.B. Stiere auf der 
Weide, Mutterkuhherden und Wanderer) und die 
Weidetiere zu schützen (z.B. Wolf, Wild-
schweine). (K3) 

Sie erläutern die Kriterien für sichere Zäune bei 
verschiedenen Tierarten. (K2) 

Sie erläutern die gesetzlichen Vorgaben für die si-
chere Weidehaltung sowie die relevanten Bran-
chenempfehlungen zur Vermeidung von Unfällen 
und zum Schutz der Weidetiere. (K2) 

 

e3.2 Sie legen ein tierart-, standort- und betriebsge-
rechtes Weidesystem unter Anleitung fest. (K3) 

Sie beschreiben die Bedürfnisse und Anforderun-
gen von verschiedenen Tierarten an ein Weide-
system. (K2) 

Sie beschreiben die Vor- und Nachteile verschie-
dener Weidehaltungen bei verschiedenen Tierar-
ten (Voll-, Halbtages-, Auslaufweide). (K2) 

Sie beschreiben Vor- und Nachteile verschiede-
ner Weidesysteme in Bezug auf die Bewirtschaf-
tung (z.B. Koppelweide, Portionenweide, Stand-
weide, mob grazing). (K2) 

Sie erläutern die Vorteile von extensiv genutzten 
Weiden. (K2) 

Sie erläutern die gesetzlichen Vorgaben sowie die 
wichtigsten Labelanforderungen zur Weidehal-
tung bei verschiedenen Tierarten. (K2)  

Sie berechnen den Flächenbedarf einer Weide 
beispielhaft für verschiedene Tierarten. (K3) 
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e3.3 Sie betreiben ein gewähltes Weidesystem und 
überprüfen dieses laufend (z.B. Futtermenge auf 
der Weide abschätzen, für Schatten und Wasser 
sorgen, Tages- oder Nachtweide festlegen). (K3) 

Sie erläutern die Graswachstumskurve. (K2) 

Sie erläutern die gesetzlichen Vorgaben an den 
Tierschutz in Bezug auf die Weidehaltung (z.B. 
Schatten, Wasser). (K2) 

 

e3.4 Sie erstellen Weidewege und unterhalten diese 
(sichere Überquerung von Strassen). (K3) 

Sie erläutern die gesetzlichen Vorgaben zu Wei-
dewegen und Tieren im Strassenverkehr. (K2) 

 

e3.5 Sie führen unter Anleitung weidespezifische Pfle-
gemassnahmen durch. Dabei berücksichtigen sie  
Zeitpunkt und Wartefristen(z.B. Weidebestossung 
nach Düngergabe oder Anwendung von PSM, 
Säuberungsschnitt, Vorbeugen von Weideparasi-
ten). (K3) 

Sie beschreiben den Zyklus von wichtigen Weide-
parasiten bei verschiedenen Tierarten. (K2) 

Sie erläutern direkte und indirekte Massnahmen 
zur Regulierung von Weideparasiten. (K2) 
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Handlungskompetenz e4: Ackerkulturen anlegen, pflegen und ernähren 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker gewährleisten durch die fachgerechte Anlage, Pflege und Ernährung von Ackerkulturen eine erfolgreiche und nachhaltige 
Produktion. Dabei berücksichtigen sie die spezifischen Anforderungen der Kulturen sowie die betrieblichen und ökologischen Rahmenbedingungen. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker bestimmen gemeinsam mit der Betriebsleitung die Saat- und Pflanzdichte sortenspezifisch und berechnen die benötigte 
Menge, wobei Faktoren wie Keimfähigkeit, TKG, Saatzeitpunkt und Produktionsintensität berücksichtigt werden. Sie legen die Saat- und Pflanztiefe sowie die Rei-
henabstände in Abhängigkeit der Kultur und der Standortbedingungen fest und stellen die Maschinen präzise ein. Während des Wachstums erkennen sie Symp-
tome von gestörten Pflanzen und setzen geeignete Massnahmen zur Regulierung von Schädlingen und Unkräutern ein. Sie bringen Dünger fachgerecht aus und 
kontrollieren durch Beobachtung die Wirksamkeit der ausgeführten Pflegemassnahmen, um die bestmögliche Entwicklung der Kulturen sicherzustellen. 

 Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

e4.1 Sie bestimmen in Zusammenarbeit mit der Be-
triebsleitung Saat- und Pflanzdichte sortenspezi-
fisch (z.B. Kö/m2) und berechnen gemeinsam die 
benötigte Menge (in kg/ha oder Stück/ha). Sie be-
rücksichtigen dabei die Keimfähigkeit des Saatgu-
tes, TKG, den Saatzeitpunkt und die Produktions-
intensität. (K3) 

Sie berechnen Saat- und Pflanzmengen anhand 
von Beispielen und rechnen Flächen- und Ge-
wichtseinheiten korrekt um. (K3) 

 

e4.2 Sie bestimmen in Zusammenarbeit mit der Be-
triebsleitung die Saat- und Pflanztiefe sowie die 
Reihenabstände in Abhängigkeit der Kultur und 
der Rahmendbedingungen (z.B. künftige Strie-
geleinsätze, Saatzeitpunkt, Bodenart, Feuchtig-
keit). (K3) 

Sie zählen Vor- und Nachteile von kulturspezifi-
schen Saat- und Pflanztiefen auf. (K1) 

 

e4.3 Sie stellen Maschinen für die gewählte Saat- und 
Pflanztiefe sowie die Saat- und Pflanzmenge kor-
rekt ein (z.B. Abdrehen Sämaschine). (K3) 

Sie beschreiben verschiedene Saat- und Pflanz-
verfahren für die regional häufigsten Kulturen mit 
deren Vor- und Nachteilen. (K2) 

Sie stellen verschiedene Saat- und Pflanzmaschi-
nen ein und wenden diese fachgerecht an. (K3)  

 

e4.4 Sie erkennen Symptome und Mangelerscheinun-
gen von Entwicklungsstörungen bei Ackerkultu-
ren. (K3) 

Sie beschreiben die gängigsten Ursachen von 
Entwicklungsstörungen bei Ackerkulturen(z.B. 
Pilzbefall, Insektenbefall). (K2) 
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Sie beschreiben typische Krankheiten, Schäd-
linge, Unkräuter und Mangelsymptome der häu-
figsten Ackerkulturen sowie mögliche Behand-
lungs- und Regulierungsmassnahmen. (K2) 

e4.5 Sie regulieren Schädlinge und Unkräuter mit ge-
eigneten Massnahmen. (K3) 

Sie beschreiben verschiedene Methoden zur Re-
gulierung von Schädlingen und Unkräuter bei den 
häufigsten Ackerkulturen. (K2) 

 

e4.6 Sie bringen den Dünger fachgerecht auf der 
Ackerfläche aus. (K3) 

Sie beschreiben die korrekten Einsatzzeitpunkte 
zur Ausbringung der verschiedenen Düngemittel 
(z.B. Grund- und Kopfdüngung). (K2) 

 

e4.7 Sie überprüfen die Wirksamkeit von ausgeführten 
Pflegemassnahmen mittels Beobachten. (K3) 

Sie zeigen die Wirkung der durchgeführten Pfle-
gemassnahmen bei den häufigsten Ackerkulturen 
anhand von Beispielen auf. (K2) 

 

 

Handlungskompetenz e5: Ackerkulturen unter Anleitung ernten und lagern 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker ernten und lagern unter Anleitung Ackerkulturen und tragen damit zur Sicherung der Qualität und der effizienten Nutzung 
der Ernteerträge bei. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker bestimmen in Absprache mit der Betriebsleitung den optimalen Erntezeitpunkt, wobei sie Witterungs- und Bodenverhältnisse 
sowie Qualitätskriterien berücksichtigen. Sie unterstützen die Betriebsleitung aktiv bei der Ernte der Ackerkulturen und bereiten die Erzeugnisse durch Sortieren, 
Reinigen, Kalibrieren oder Trocknen für die Lagerung vor. Die Lagerung erfolgt unter Berücksichtigung der Risiken und Sicherheitsvorschriften, um die Qualität der 
Produkte zu sichern. 

 Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 
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e5.1 Sie bestimmen in Absprache mit der Betriebslei-
tung den idealen Erntezeitpunkt unter Berücksich-
tigung von Witterungs- und Bodenverhältnissen 
sowie der Qualität. (K3) 

Sie beurteilen den idealen Reifegrad und die 
Qualität von Ackerkulturen anhand von Beispie-
len. (K3) 

 

e5.2 Sie unterstützen die Betriebsleitung bei der Ernte 
von Ackerkulturen. (K3) 

Sie erläutern verschiedene Erntetechniken. (K2)  

e5.3 Sie bereiten Ackerbauprodukte für die Lagerung 
vor (z.B. durch Sortieren, Reinigen, Kalibrieren, 
Trocknen). (K3)  

  

e5.4 Sie lagern Ackerbauprodukte unter Berücksichti-
gung der Risiken und Sicherheitsvorschriften ein. 
(K3) 

Sie erläutern die Risiken, die mit einer falschen 
Lagerung von Lebensmitteln verbunden sind (z.B. 
Qualitätsverlust) sowie mögliche Massnahmen. 
(K2) 

 

 

 

Handlungskompetenzbereich f: Anbauen und Pflegen von Spezialkulturen 

Handlungskompetenz f1: Boden für Spezialkulturen bearbeiten  

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker bearbeiten den Boden für Spezialkulturen so, dass dieser langfristig fruchtbar und lebendig bleibt. Sie sind sich der Auswir-
kungen verschiedener Bodenbearbeitungssysteme auf Schädlingsdruck, Bodenschäden und Produktqualität bewusst und fördern die Bodengesundheit durch boden-
schonende Massnahmen. Sie zeichnen sich durch eine gute Beobachtungsgabe sowie Offenheit gegenüber innovativen Bearbeitungssystemen aus. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker beurteilen die Befahr- und Bearbeitbarkeit des Bodens anhand von Methoden wie der Fühlprobe, Spatenprobe oder Boden-
sonde. Für ihre Spezialkultur prüfen sie mögliche Ansätze zur schonenden Bodenbearbeitung, die die Bodenstruktur und -fruchtbarkeit erhalten. Sie führen die 
Bodenbearbeitung durch und passen die Einstellungen der Geräte bei Bedarf an, um den spezifischen Anforderungen der Kulturen und des Bodens gerecht zu 
werden. 
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 Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

f1.1 Sie beurteilen die Befahr- und Bearbeitbarkeit 
des Bodens (z.B. Fühlprobe, Spatenprobe, 
Sonde). (K3) 

Sie beschreiben Massnahmen zur Schonung und 
Förderung der Bodenlebewesen, des Humusan-
teils und der Krümelstabilität in Bezug auf die 
Spezialkulturen. (K2) 

 

f1.2 Sie prüfen für ihre Spezialkultur, welche Möglich-
keiten für eine schonende Bodenbearbeitung be-
stehen. (K3) 

Sie zeigen die Auswirkungen der Bodenbearbei-
tungsgeräte ihres Lehrbetriebs auf die Boden-
fruchtbarkeit auf (z.B. Bodenerosion, -verdich-
tung, -verschlämmung, Humusauf-/-abbau). (K2) 

 

f1.3 Sie bearbeiten den Boden und passen die Ein-
stellungen der Geräte, wenn nötig, an. (K3) 

Sie beschreiben die Funktionsweise sowie die 
Vor- und Nachteile der häufigsten Bodenbearbei-
tungsgeräte. (K2)  

Sie beschreiben Möglichkeiten, um Bodenschä-
den vorzubeugen und zu beheben. (K2) 

 

 

Handlungskompetenz f2: Spezialkulturen ernähren und bewässern 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker ernähren und bewässern die auf dem Lehrbetrieb vorkommenden Spezialkulturen durch gezielte Düngung und optimale 
Bewässerung. Sie tragen so zur Erhaltung und Förderung einer nachhaltigen Bodenfruchtbarkeit bei. Dabei achten sie auf einen verantwortungsvollen Umgang mit 
Ressourcen. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker stellen die Geräte für die Düngung gemäss den Vorgaben ein und bringen organische sowie mineralische Düngemittel fach-
gerecht aus. Sie säen nach Absprache Gründüngungen zur Fixierung von Nährstoffen und lagern Düngemittel sicher. Mangelerscheinungen an den Kulturen erkennen 
sie und informieren die verantwortliche Person. Für die Bewässerung richten sie geeignete Einrichtungen ein und führen die Bewässerung entsprechend den Vorga-
ben durch. Dabei kontrollieren sie regelmässig die Bewässerungseinrichtungen und korrigieren diese bei Bedarf, um die Versorgung der Spezialkulturen zu gewähr-
leisten. 

 Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 
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f2.1 Sie stellen die benötigten Geräte zur Düngung 
gemäss Vorgaben ein. (K3) 

Sie beschreiben die in ihrem Lehrbetrieb einge-
setzten Düngeverfahren. (K2)  

Sie erklären den Zusammenhang zwischen dem 
Nährstoffbedarf und dem Ertragspotenzial. (K2) 

 

f2.2 Sie bringen den Dünger fachgerecht auf der Flä-
che aus. (K3) 

Sie benennen die auf dem Lehrbetrieb eingesetz-
ten Hof- und Handelsdünger. (K1) 

Sie schlagen den Nährstoffbedarf verschiedener 
Spezialkulturen nach. (K1) 

Sie beschreiben die Grund- und Kopfdüngung 
und nennen die Nährstoffe, die hierfür geeignet 
sind. (K2) 

Sie nennen den optimalen Zeitpunkt der Ausbrin-
gung für verschiedene Düngerarten und -verfah-
ren. (K1)  

Sie beschreiben die Vorschriften, die bei der Aus-
bringung von Düngemitteln eingehalten werden 
müssen. (K2) 

Sie zeigen die Folgen von übermässigem Dünge-
einsatz auf (z.B. Nährstoffverluste, Umweltbelas-
tungen). (K2) 

Sie stellen Düngerstreuer ein und unterhalten 
diese. Dabei achten sie auf die Arbeitssicherheit. 
(K3) 

 

f2.3 Sie säen Gründüngungen für die Fixierung von 
Nährstoffen nach Absprache an. (K3) 

Sie nennen verschiedene Gründüngungen und 
beschreiben deren Vor- und Nachteile. (K2) 

 

f2.4 Sie bereiten organische und mineralische Dünge-
mittel auf und lagern diese sicher. (K3) 

Sie nennen die wichtigsten Vorschriften zur fach- 
und umweltgerechten Lagerung von Hof- und Mi-
neraldünger. (K1) 

Sie beschreiben Massnahmen, um dem Nähr-
stoffverlust bei der Lagerung und Ausbringung 
von Hofdünger entgegenzuwirken. (K2) 
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Sie erklären die Bedeutung von Pflanzenstär-
kungsmitteln (z.B. Komposttee). (K2) 

f2.5 Sie entdecken Mangelerscheinungen an Spezial-
kulturen und melden diese der verantwortlichen 
Person. (K3) 

Sie beschreiben und erkennen verschiedene 
Mangelerscheinungen an den Spezialkulturen ih-
res Lehrbetriebs. (K2) 

 

f2.6 Sie richten Bewässerungseinrichtungen ein. (K3) Sie beschreiben verschiedene Bewässerungsver-
fahren und deren Vor- und Nachteile. (K2) 

 

f2.7 Sie bewässern Spezialkulturen gemäss Vorgabe 
und kontrollieren und korrigieren diese in regel-
mässigen Abständen. (K3) 

Sie beschreiben verschiedene Methoden zur Be-
stimmung der Bodenfeuchte. (K2) 

Sie beurteilen die Bodenfeuchte anhand von Fall-
beispielen. (K3) 

 

 

Handlungskompetenz f3: Unkräuter und Schadorganismen unter Anleitung regulieren 

Gemüse: Unkraut regulieren / Gemüse vor Schadorganismen schützen 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker regulieren Unkraut und Schadorganismen unter Anleitung nachhaltig und umweltschonend.  

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker schätzen den Unkrautbestand auf einer Parzelle ab und setzen unter Anleitung Geräte zur Unkrautregulierung ein, wobei sie 
auf Sicherheit und schonende Verfahren achten. Sie bringen Nützlinge aus und unterstützen die Förderung natürlich vorkommender Nützlinge. Den Gesundheitszu-
stand der Spezialkulturen kontrollieren sie regelmässig und melden auffällige Beobachtungen der verantwortlichen Person. Unter Anleitung führen sie Massnahmen 
zur Regulierung von Schadorganismen durch und reinigen die eingesetzten Spritzgeräte fachgerecht, wobei sie Spritzreste gemäss gesetzlichen Vorgaben entsorgen. 
Gemeinsam mit der Betriebsleitung besprechen sie vorbeugende Massnahmen, um potenzielle Schäden durch Schadorganismen zu minimieren. 

 Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

f3.1 Sie schätzen den Unkrautbestand auf einer Par-
zelle ab. (K4) 

Sie bestimmen mit geeigneten Hilfsmitteln die 
häufigsten Unkräuter. (K4) 
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Sie beschreiben die Eigenschaften (z.B. Habitus, 
Lebensdauer, Vermehrungsart, Zeitpunkt, Vor-
kommen) den häufigsten Unkräutern. (K2) 

Sie erklären den Nutzen und die Schadwirkung 
von Unkräutern. (K2) 

f3.2 Sie stellen und setzen Geräte zur Unkrautregulie-
rung unter Anleitung ein. Dabei achten sie auf die 
Arbeitssicherheit und einen umweltschonenden 
Umgang. (K3)  

Sie beschreiben und vergleichen Regulierungs-
massnahmen und nennen deren Vor- und Nach-
teile. (K2) 

Sie beschreiben und vergleichen die Funktions-
weise von verschiedenen Geräten und Hilfsmit-
teln (mechanisch, elektrisch, thermisch, che-
misch) zur Unkrautregulierung. (K2) 

Sie zeigen die Auswirkungen des Herbizideinsat-
zes auf Umwelt und Anwender/innen auf. (K2) 

Sie stellen und setzen verschiedene Geräte zur 
Unkrautregulierung ein und unterhalten sie. Dabei 
achten sie auf die Arbeitssicherheit. (K3) 

f3.4 Sie bringen Nützlinge aus und fördern natürlich 
vorkommende Nützlinge. (K3) 

Sie beschreiben anhand von Beispielen, wie 
Nützlinge in Spezialkulturen gefördert werden 
können. (K2)  

Sie erläutern anhand von Beispielen das Ausbrin-
gen von Nützlingen in Spezialkulturen. (K2) 

 

f3.5 Sie kontrollieren den Gesundheitszustand der an-
gebauten Spezialkulturen und melden Beobach-
tungen der verantwortlichen Person. (K3) 

Sie beschreiben typische Schadbilder an Spezial-
kulturen. (K2) 

 

f3.6 Sie führen unter Anleitung ausgewählten Regulie-
rungsmassnahmen gegen Schadorganismen aus. 

Dabei achten sie aufden Gesundheitsschutz, die 

Arbeitssicherheit sowie einen umweltschonenden 
Umgang. (K3) 

 

Sie erläutern die wichtigsten Anwendungsvor-
schriften zur Regulierung von Schadorganismen 
(z.B. Abstände, Wartefristen, Zeitpunkt). 
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Sie zeigen anhand von Beispielen die Auswirkun-
gen verschiedener direkter und indirekter Mass-
nahmen zur Regulierung von Schadorganismen 
auf die Umwelt auf. (K4) 

Sie erläutern die Bedeutung der Arbeitssicherheit 

und des Gesundheitsschutzes im Umgang mit 

Pflanzenschutzmitteln und zählen die zu ergrei-
fenden Schutzmassnahmen auf. (K2) 

f3.7 Sie reinigen die Spritzgeräte und entsorgen die 
Spritzresten gemäss gesetzlichen Vorgaben. (K3) 

Sie beschreiben die fachgerechte Entsorgung von 
Spritzresten. (K2) 

 

f3.8 Sie besprechen mögliche vorbeugende Massnah-
men gegen potenzielle Schadorganismen mit der 
Betriebsleitung. (K3) 

Sie beschreiben verschiedene vorbeugende Mas-
snahmen zur Regulierung von Schadorganismen. 
(K2) 

 

 

 

 

Handlungskompetenz f4: Spezialkulturen säen oder pflanzen 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker säen und pflanzen die auf dem Lehrbetrieb vorkommenden Spezialkulturen (Gemüse, Reben, Obst). Die entsprechenden 
Leistungsziele werden vom Lehrbetrieb ausgewählt. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker, die auf ihrem Lehrbetrieb Gemüse anbauen, besprechen die optimalen Zeitpunkte für Saat- und Pflanzarbeiten unter Berück-
sichtigung der Wetterprognosen mit der verantwortlichen Person und stimmen die kulturspezifischen Verfahren und verfügbaren Geräte ab. Sie stellen Sä- und 
Pflanzmaschinen präzise ein und kontrollieren sowie korrigieren die Einstellungen bei der Durchführung. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker, die auf ihrem Lehrbetrieb Reben anbauen, beurteilen Jungpflanzen und Jungreben hinsichtlich ihrer Qualität, bereiten sie für 
die Pflanzung vor und lagern sie korrekt. Sie setzen Jungreben manuell oder maschinell und pflegen diese unter Anleitung, beispielsweise durch Anbinden, Bewäs-
sern, Formieren und Schneiden. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker, die auf ihrem Lehrbetrieb Obst anbauen, lagern Jungpflanzen korrekt und bereiten diese für die Pflanzung vor. Bevor sie 
Stein- und Kernobst sowie Erd- und Strauchbeeren pflanzen, beurteilen sie die Qualität des Pflanzmaterials und melden Abweichungen der verantwortlichen Person. 
Sie binden die Pflanzen an, befestigen sie und führen Schnitt- und Pflegemassnahmen bei Jungpflanzen unter Anleitung durch. 
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 Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

f4.1 Sie besprechen die optimalen Zeitpunkte zur Aus-
führung der Saat- und Pflanzarbeiten unter Be-
rücksichtigung der Wetterprognosen mit der ver-
antwortlichen Person. (K3) 

Sie beschreiben die verschiedenen Faktoren, 
welche den Saat- und Pflanzzeitpunkt beeinflus-
sen können. (K2) 

Sie stellen verschiedene Sä- und Pflanzmaschinen 
ein (Dichte und Tiefe) und unterhalten sie. Dabei 
achten sie auf die Arbeitssicherheit und den Ge-
sundheitsschutz. (K3) 

 
f4.2 Sie besprechen geeignete, kulturspezifische 

Saat- und Pflanzverfahren unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Geräte mit der verantwortlichen 
Person. (K3) 

Sie erläutern die Funktionsweise sowie die Vor- 
und Nachteile verschiedener Saat- und Pflanz-
techniken. (K2) 

 

f4.3 Sie stellen die Sä- und Pflanzmaschinen ein 
(Dichte und Tiefe). Dabei berücksichtigen sie die 
betrieblichen Vorgaben zur Pflanz- und Saat-
dichte.  (K3) 

Sie erklären den Aufbau, die Funktionsweise 
und typische Einsatzmöglichkeiten verschiede-
ner Sä- und Pflanzmaschinen. (K2) 

Sie erklären den Zusammenhang zwischen der 
Bestandesdichte und dem Gesundheitszustand 
sowie dem Wachstumspotential von Gemüse-
kulturen. (K2) 

f4.4 Sie säen und pflanzen die Gemüsekulturen und 
kontrollieren und korrigieren die Einstellungen der 
Saat und Pflanzung. (K3) 

 

f4.5 Sie kontrollieren die Qualität von Jungreben und 
bereiten diese vor (z.B. Wurzeln anschneiden). 
(K3) 

Sie erklären die wichtigsten Schritte bei der Ver-
mehrung von Jungreben. (K2) 

Sie setzen spezifische Geräte für den Rebbau ein. 
Dabei achten sie auf die Arbeitssicherheit und den 
Gesundheitsschutz. (K3) 

 

f4.6 Sie setzen Jungreben manuell oder maschinell. 
(K3) 

Sie benennen die wichtigsten Punkte, die es bei 
der Pflanzung von Jungreben zu beachten gilt. 
(K1) 



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Agrarpraktikerin / Agrarpraktiker EBA 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 45 
 

f4.7 Sie pflegen unter Anleitung Jungreben (z.B. an-
binden, bewässern, formieren). (K3) 

Sie beschreiben die wichtigsten physiologischen 
Prinzipien der Rebe. (K2) 

f4.8 Sie schneiden Jungreben unter Anleitung fachge-
recht. (K3) 

Sie beschreiben die häufigsten Formen des 
Stockaufbaus und des entsprechenden Formie-
rungsschnittes der Jungrebe. (K2) 

f4.12 Sie lagern Jungpflanzen korrekt und bereiten sie 
für die Pflanzung vor. (K3) 

 Sie setzen spezifische Geräte für den Obstbau ein. 
Dabei achten sie auf die Arbeitssicherheit und den 
Gesundheitsschutz. (K3) 

f4.16 Sie beurteilen die Qualität des Pflanzmaterials 
und melden Abweichungen der verantwortlichen 
Person.  (K4) 

Sie erläutern die Qualitätskriterien des Pflanz-
materials für die häufigsten Obstarten. (K2) 

f4.17 Sie pflanzen Stein- und Kernobst. (K3) Sie erklären die relevanten Punkte, die beim 
Pflanzen von Stein- und Kernobst beachtet wer-
den müssen. (K2) 

f4.18 Sie pflanzen Erd- und Strauchbeeren (Substrat- 
und Bodenkultur). (K3) 

Sie erklären die relevanten Punkte, die beim 
Pflanzen von Erd- und Strauchbeeren beachtet 
werden müssen. (K2) 

f4.19 Sie binden die Pflanzen an und befestigen sie. 
(K3) 

 

f4.20 Sie führen Schnitt- und Pflegemassnahmen bei 
Jungpflanzen unter Anleitung durch. (K3) 

Sie beschreiben die physiologischen Grundprin-
zipien der Obstbäume und die wichtigsten Re-
geln des Erziehungsschnitts. (K2) 

 

 

Handlungskompetenz f5: Spezialkulturen pflegen 
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Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker pflegen die auf dem Lehrbetrieb vorkommenden Spezialkulturen (Gemüse, Reben, Obst). Die entsprechenden Leistungsziele 
werden vom Lehrbetrieb ausgewählt. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker, die auf ihrem Lehrbetrieb Gemüse anbauen, stimmen Schutzmassnahmen für Gemüsekulturen sowie deren Einsatzzeitpunkte 
mit der verantwortlichen Person ab. Netze und Vliese verlegen und befestigen sie ordnungsgemäss, um die Kulturen vor Umwelteinflüssen zu schützen. Sie kontrol-
lieren und beurteilen den Entwicklungsstand der Kulturen, wie phänologische Stadien bei Reben oder Kulturstadien bei Gemüse, und führen spezifische Pflegearbeiten 
aus, wie das Aufbinden, Ausbrechen oder Entblatten. Mit diesen Pflegearbeiten gewährleisten sie die optimale Entwicklung der Gemüsekulturen und tragen zur Qua-
litätssicherung der Ernte bei. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker, die auf ihrem Lehrbetrieb Reben anbauen, schneiden Reben bei Bedarf vor und führen fachgerechte Schnittarbeiten durch. 
Dabei setzen sie Schneidmaschinen und -geräte ein, die sie eigenständig warten. Sie bestimmen das phänologische Entwicklungsstadium der Reben und regulieren 
Laub und Traubenmenge durch gezielte Massnahmen wie Erlesen, Einschlaufen oder das Entfernen überschüssiger Trauben. Vorbereitungen für Laubarbeiten, das 
Auslauben der Traubenzone sowie das Kappen von Triebspitzen erfolgen manuell oder maschinell. Mit diesen Pflegearbeiten gewährleisten sie die optimale Entwick-
lung der Reben und tragen zur Qualitätssicherung der Ernte bei. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker, die auf ihrem Lehrbetrieb Obst anbauen, führen Formierungs- und Schnittmassnahmen an Obstkulturen durch, wobei sie 
verschiedene Schnittwerkzeuge fachgerecht einsetzen und warten. Sie mulchen Fahrgassen, pflegen Pflanzstreifen und regulieren den Fruchtbehang sowie die Wuchs-
stärke der Kulturen unter Anleitung. Zudem setzen sie Pflegemassnahmen an betriebsspezifischen Beerenkulturen um. Mit diesen Pflegearbeiten gewährleisten sie 
die optimale Entwicklung der Obstkulturen und tragen zur Qualitätssicherung der Ernte bei. 

 Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

f5.1 Sie besprechen unter Berücksichtigung der Witte-
rungsverhältnisse die Massnahmen zum Schutz 
der Gemüsekulturen und dessen Einsatzzeitpunkt 
mit der verantwortlichen Person. (K3) 

 Sie setzen spezifische Geräte für den Gemüsebau 
ein. Dabei achten sie auf die Arbeitssicherheit und 
den Gesundheitsschutz. (K3) 

 

f5.2 Sie verlegen und befestigen Netze und Vlies ord-
nungsgemäss sowie unter Berücksichtigung der 
Arbeitssicherheit. (K3) 

Sie beschreiben verschiedene Abdeckmaterialien 
und ihre Einsatzmöglichkeiten. (K2) 

f5.3 Sie kontrollieren den Entwicklungszustand der an-
gebauten Gemüsekulturen und schätzen diesen 
ein (z.B. Kulturstadien, -qualität). (K4) 
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f5.4 Sie führen kulturspezifische Pflegearbeiten (z.B. 
Aufbinden, Ausbrechen, Entblatten aus. (K3) 

Sie beschreiben kulturspezifische Pflegearbeiten 
(z.B. Aufbinden, Ausbrechen, Entblatten). (K2) 

f5.5 Sie schneiden Reben bei Bedarf maschinell oder 
manuell vor. (K3) 

 Sie setzen spezifische Geräte für den Rebbau ein. 
Dabei achten sie auf die Arbeitssicherheit und den 
Gesundheitsschutz. (K3) 

 
f5.6 Sie schneiden Reben fachgerecht. (K3) Sie beschreiben verschiedene Erziehungsformen 

bei Reben. (K2) 

f5.7 Sie warten die verwendeten Schneidmaschinen 
und -geräte. (K3) 

 

f5.8 Sie bestimmen das phänologische Entwicklungs-
stadium von Reben. (K4) 

 

f5.9 Sie regulieren das Laub und die Traubenmenge 
mittels Erlesen. (K3) 

Sie erläutern die Vorgehensweisen zur Regulie-
rung der Traubenmenge entsprechend den 
Schnittsystemen. (K2) 

f5.10 Sie bereiten Maschinen und Material für die Laub-
arbeiten vor. (K3) 

Sie beschreiben die Vor- und Nachteile von Ma-
schinen und Materialien für die Ausführung von 
Laubarbeiten. (K2) 

f5.11 Sie schlaufen Rebschosse und Rebtriebe in Draht-
rahmen ein oder binden diese fest. (K3) 

 

f5.12 Sie lauben die Traubenzone manuell oder maschi-
nell aus. (K3) 

Sie beschreiben die Auswirkungen des Auslau-
bens auf die Physiologie und Pflanzengesundheit 
der Reben. (K2) 

f5.13 Sie kappen Triebspitzen manuell oder maschinell. 
(K3) 

Sie beschreiben die Auswirkungen des Kappens 
auf die Physiologie der Reben. (K2) 

f5.14 Sie schneiden die überschüssigen und unreifen 
Trauben gemäss Vorgaben heraus. (K3) 

 

f5.15 Sie nehmen die Formierung an den betrieblichen 
Obstkulturen vor. (K3) 

Sie erläutern anhand von Beispielen die Auswir-
kungen von Formierungsarbeiten. (K2)  

Sie setzen spezifische Geräte für den Obstbau 
ein. Dabei achten sie auf die Arbeitssicherheit und 
den Gesundheitsschutz. (K3) 

 f5.16 Sie führen an den betrieblichen Obstkulturen 
Schnittmassnahmen mit verschiedenen Schnitt-

Sie beschreiben die Auswirkungen der verschie-
denen Schnittmassnahmen. (K2) 



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Agrarpraktikerin / Agrarpraktiker EBA 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 48 
 

werkzeugen und unter Berücksichtigung der Ar-
beitssicherheit  und des Gesundheitsschutzes aus. 
(K3) 

f5.17 Sie mulchen die Fahrgasse.  (K3) Sie zeigen den Sinn und Zweck des Mulchens auf. 
(K2) 

f5.18 Sie pflegen die Pflanzstreifen. (K3) Sie erläutern anhand von Beispielen Optionen für 
die Pflege von Pflanzstreifen. (K2) 

Sie begründen den Nutzen der Pflege von Pflanz-
streifen. (K2) 

f5.19 Sie regulieren den Fruchtbehang unter Anleitung. 
(K3) 

Sie beschreiben den Sinn und Zweck sowie die 
Vor- und Nachteile der verschiedenen Verfahren 
zur Regulierung des Fruchtbehangs (z.B. mecha-
nische und chemische Regulierung, Handausdün-
nung). (K2) 

f5.20 Sie regulieren die Wuchsstärke der Obstkulturen 
unter Anleitung. (K3) 

Sie erläutern die verschiedenen Möglichkeiten zur 
Regulierung der Wuchsstärke. (K2) 

f5.21 Sie unterhalten Werkzeuge und Kleingeräte, die 
bei den Pflegearbeiten an Obstkulturen eingesetzt 
werden (Schnittwerkzeuge und Mulchgeräte). (K3) 

Sie benennen die gängigen Werkzeuge und Klein-
geräte, die bei den Pflegearbeiten an Obstkulturen 
eingesetzt werden (Schnittwerkzeuge und Mulch-
geräte) und erläutern ihre Funktion. (K1) 

f5.22 Sie führen an den betriebsspezifischen Beerenkul-
turen Pflegemassnahmen durch. (K3) 

Sie beschreiben die verschiedenen Pflegemass-
nahmen und ihre Ziele, die an Beerenkulturen 
durchgeführt werden. (K2) 

 



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Agrarpraktikerin / Agrarpraktiker EBA 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 49 
 

Handlungskompetenzbereich g: Ernten und Aufbereiten von Spezialkulturen 

Handlungskompetenz g1: Spezialkulturen ernten 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker vermeiden bei der Ernte und beim Sortieren des Ernteguts Food Waste und garantieren die bestmögliche Obstqualität unter 
Einhaltung der nationalen Vorschriften und der Hygienemassnahmen.   

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker bereiten die notwendigen Gebinde, Hilfs- und Transportmittel für die Ernte vor. Sie führen die Ernte schonend und fachgerecht 
durch, setzen Arbeitsgeräte sicher ein und beachten dabei die Qualitäts- und Hygienevorschriften. Das geerntete Gut transportieren sie sachgerecht ab und lagern 
es bis zur Vermarktung kurzzeitig ein, wobei sie auf optimale Lagerbedingungen zur Sicherung der Produktqualität achten. 

 Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

g1.1 Sie bereiten die notwendigen Gebinde, Hilfs- und 
Transportmittel für die Ernte vor. (K3) 

 Sie setzen spezifische Erntegeräte für ihre Spezi-
alkultur ein. (K3) 

g1.2 Sie führen die Ernte gemäss Qualitäts- und Hygi-
enevorschriften durch. Dazu verwenden sie die 
geeigneten Gebinde, achten auf ein schonendes 
Vorgehen und setzen Arbeitsgeräte sicher ein. 
(K3) 

Sie beschreiben die verschiedenen Aspekte der 
persönlichen Hygiene. (K2) 

Sie erörtern die Sortier-, Label- und Qualitätsvor-
schriften für die Spezialkulturen auf ihrem Lehr-
betrieb. (K2) 

Sie erklären, wie der optimale Erntezeitpunkt für 
die Spezialkulturen auf ihrem Lehrbetrieb be-
stimmt werden kann. (K2) 

g1.3 Sie transportieren das Erntegut ab. (K3)  

g1.4 Sie lagern Spezialkulturen bis zu deren Vermark-
tung (Kurzzeitlagerung). (K3) 
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Handlungskompetenz g2: Produkte der Spezialkulturen zur weiteren Verwendung aufbereiten 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker tragen durch die fachgerechte Aufbereitung von Produkten der Spezialkulturen zur Einhaltung der Qualitätsanforderungen 
und zur Rückverfolgbarkeit bei. Dabei achten sie auf Sorgfalt und Effizienz. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker bereiten das Erntegut entsprechend den Anforderungen der Abnehmer vor, indem sie es beispielsweise waschen, rüsten 
oder tarieren. Sie sortieren die Produkte gemäss den Sortiervorschriften und verpacken sie in geeignete Gebinde. Durch das Anbringen von Etiketten stellen sie die 
Rückverfolgbarkeit sicher und unterstützen so die Qualitäts- und Vermarktungsanforderungen der Produkte. 

 
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

g2.1 Sie bereiten das Erntegut nach Anforderungen des 
Abnehmers auf (z.B. waschen, rüsten, tarieren). 
(K3) 

Sie schlagen die Qualitätsbestimmungen für die 
Aufbereitung von Produkten aus Spezialkulturen 
nach. (K1) 

 

g2.2 Sie sortieren das Erntegut nach den Sortiervor-
schriften und verpacken diese in geeignete Ge-
binde. (K3) 

  

g2.3 Sie schreiben die Gebinde an (Etiketten) und ge-
währleisten damit die Rückverfolgbarkeit. (K3) 

  

 

 

 

Handlungskompetenz g3: Produkte der Spezialkulturen im Lager und Keller bewirtschaften 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker pflegen die auf dem Lehrbetrieb vorkommenden Spezialkulturen (Gemüse, Reben, Obst). Die entsprechenden Leistungsziele 
werden vom Lehrbetrieb ausgewählt. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker, die auf ihrem Lehrbetrieb Gemüse anbauen, bereiten das Lager gemäss den betrieblichen Vorgaben für die Einlagerung von 
Gemüse vor und kennzeichnen die Produkte dauerhaft und korrekt, z.B. mit Angaben zu Produkt, Sorte, Erntedatum, Label und Parzelle. Sie stapeln das Gemüse 
unter Berücksichtigung der produktspezifischen Bedürfnisse sowie der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Durch regelmässige Kontrollen von Lagerbe-
dingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit und Schädlingsbefall stellen sie Abweichungen von den Sollwerten fest und melden diese, um die Lagerqualität zu gewähr-
leisten. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker, die auf ihrem Lehrbetrieb Reben anbauen, messen den Zuckergehalt von Traubenmost, um die Qualität zu überprüfen. Sie 
reinigen Böden, Maschinen wie Pressen, Sortieranlagen, Abbeermaschinen, Pumpen und Schläuche sowie Gärgebinde gemäss Hygienekonzept. Dabei prüfen sie 
die Geräte auf Sicherheit und Funktion und verwenden zugelassene Reinigungsmittel sparsam und umweltgerecht. Sie überwachen die Kellerbedingungen, wie 
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Temperatur, Feuchtigkeit, Licht, Geruch, Luftqualität und Gärgase, unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und melden Abweichungen von Sollwerten der ver-
antwortlichen Person. 

Agrarpraktikerinnen und Agrarpraktiker, die auf ihrem Lehrbetrieb Obst anbauen, erkennen typische Lagerschäden und -krankheiten und melden diese der verant-
wortlichen Person, um geeignete Massnahmen einzuleiten. Sie lagern das Erntegut entsprechend der Obstart und des Verwendungszwecks unter Berücksichtigung 
der Anforderungen für die Langzeitlagerung. Sie sortieren das Obst gemäss den Qualitätsvorschriften, um eine optimale Vermarktung und Verwendung sicherzustel-
len. 

 Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

g3.1 Sie bereiten das Lager für die Einlagerung von 
Gemüse nach betrieblichen Vorgaben vor. (K3) 

Sie beschreiben die verschiedenen Lagermöglich-
keiten für Gemüsekulturen. (K2) 

Sie beschreiben die Vor- und Nachteile verschie-
dener Gebindearten. (K2) 

Sie beschreiben die Lagerbedürfnisse von ver-
schiedenen Gemüsekulturen. (K2) 

 

g3.2 Sie kennzeichnen das Gemüse korrekt und dau-
erhaft (z.B. Produkt, Sorte, Erntedatum, Label, 
Parzelle). (K3) 

Sie erklären die Prinzipien der Rückverfolgbarkeit 
im Gemüselager. (K2) 

 

g3.3 Sie stapeln das Gemüse im Lager unter Berück-
sichtigung der produktspezifischen Bedürfnisse 
sowie der Arbeitssicherheit und des Gesund-
heitsschutzes. (K3) 

Sie erklären, wieso im Lagerraum eine Luftumwäl-
zung nötig ist. (K2) 

Sie zeigen auf, wie verschiedene Gemüsekulturen 
im Lager eingelagert werden müssen, damit eine 
Luftumwälzung ermöglicht werden kann. (K2) 

Sie beschreiben verschiedene Kriterien für die La-
gerfähigkeit von Gemüse. (K2) 

 

g3.4 Sie führen regelmässige Kontrollen im Lager 
durch (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit, Schador-
ganismen) und melden Abweichungen gegen-
über den Sollwerten. (K3) 

Sie erklären anhand von betrieblichen Beispielen, 
wie Gemüsearten vor Lagerschäden geschützt 
werden können. (K2) 
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Sie zeigen mögliche Ursachen von Lagerschäden 
auf. (K2) 

g3.5 Sie messen den Zuckergehalt von Trauben-
most. (K3) 

Sie beschreiben die auf dem Lehrbetrieb verwen-
deten Werkzeuge zur Analyse von Trauben und 
Most. (K2)   

 

g3.6 Sie reinigen Böden, Maschinen (Presse, Sortier-
anlage, Abbeermaschine, Pumpen, Schläuche) 
und Gärgebinde gemäss Hygienekonzept und 
prüfen sie auf ihre Sicherheit und Funktion. Sie 
wenden dabei die für die Produktionsform zuge-
lassenen Reinigungsmittel an und gehen spar-
sam mit Wasser um. (K4) 

Sie beschreiben die Vor- und Nachteile sowie die 
Gefahren im Zusammenhang mit Reinigungsmit-
tel. (K2) 

Sie zeigen anhand von Beispielen auf, wie die 
Reinigungsarbeiten ressourcenschonend (Was-
ser, Energie) umgesetzt werden können. (K2)  

 

g3.7 Sie kontrollieren die Kellerbedingungen unter 
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften (Tempe-
ratur, Feuchtigkeit, Licht, Geruch, Luftqualität, 
Gärgase) und melden Abweichungen gegen-
über den Sollwerten der verantwortlichen Per-
son. (K4) 

Sie beschreiben die optimalen Kellerbedingungen 
für die Weine auf ihrem Lehrbetrieb. (K2)  

Sie beschreiben verschiedene Gärungsprozesse 
bei Wein. (K2)Sie erläutern die Gefahren von 
CO2 im Keller und die entsprechenden Sicher-
heitsvorschriften. (K2)  

 

g3.8 Sie erkennen typische Lagerschäden und -
krankheiten und melden diese der verantwortli-
chen Person. (K4) 

Sie erklären anhand von betrieblichen Beispielen, 
wie Obstarten vor Lagerschäden und -krankheiten 
geschützt werden können. (K2) 

Sie zeigen mögliche Ursachen von Lagerschäden 
und -krankheiten auf. (K2) 

 

g3.9 Sie lagern das Erntegut nach Obstart und Ver-
wendungszweck (Langzeitlagerung). (K3) 

Sie beschreiben die grundlegenden Unterschiede 
zwischen Kurz- und Langzeitlagerung. (K2) 

Sie erläutern die Bedeutung von Temperatur und 
Feuchtigkeit für die Lagerung von Obst. (K2) 
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Sie schlagen Lagerbedingungen und Lagerfähig-
keit von Obstsorten auf dem Lehrbetrieb nach. 
(K1) 

Sie erläutern die Gefahren und Sicherheitsregeln 
von CA-Lagern. (K2)  

g3.10 Sie sortieren Obst entsprechend den Qualitäts-
vorschriften. (K3) 

Sie zeigen den Sinn und Zweck einer qualitativ 
einwandfreien Sortierung auf. (K2) 
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Erstellung 

Der Bildungsplan wurde von [der/den] unterzeichnenden Organisation[en] der Arbeitswelt erstellt. Er bezieht sich auf die Verordnung des SBFI vom [Erlassdatum 
BiVo] über die berufliche Grundbildung für [Titel w / Titel m]. 

Bei Totalrevision BiVo/BiPla 
[Der Bildungsplan orientiert sich an den Übergangsbestimmungen der Bildungsverordnung.] 

[Ort, Datum] 

[Name der OdA]  

Die Präsidentin/der Präsident die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer 

[Vorname, Name, Präsident/in der OdA] [Vorname/Name Geschäftsführer/in OdA] 

Das SBFI stimmt dem Bildungsplan nach Prüfung zu. 

Bern, [Datum/Stempel] 

Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation 

Rémy Hübschi 
Stellvertretender Direktor 
Leiter Abteilung Berufs- und Weiterbildung 
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Anhang 1: Verzeichnis der Instrumente zur Sicherstellung und Umsetzung der beruflichen 
Grundbildung sowie zur Förderung der Qualität 

Dokumente Bezugsquelle 

Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung für 
[Titel w/Titel m] 

Elektronisch  

Staatssekretariat für Bildung,  
Forschung und Innovation  
(www.bvz.admin.ch > Berufe A-Z) 

Printversion  

Bundesamt für Bauten und Logistik 
(www.bundespublikationen.admin.ch ) 

Bildungsplan zur Verordnung des SBFI über die berufliche 
Grundbildung für [Titel w/Titel m] 

[Name der zuständigen OdA] 

Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit 
Abschlussprüfung inkl. Anhang (Bewertungsraster sowie 
ggf. Leistungsnachweise überbetriebliche Kurse und/oder 
Leistungsnachweis Bildung in beruflicher Praxis) 

[Name der zuständigen OdA]  

Lerndokumentation  [Name der zuständigen OdA]  

Bildungsbericht  Vorlage SDBB | CSFO 
www.oda.berufsbildung.ch 
[evt. Name der zuständigen OdA] 

[Dokumentation betriebliche Grundbildung] Vorlage SDBB | CSFO 
www.oda.berufsbildung.ch 
[Name der zuständigen OdA] 

[Ausbildungsprogramm für die Lehrbetriebe] [Name der zuständigen OdA]  

[Mindesteinrichtung/Mindestsortiment Lehrbetrieb] [Name der zuständigen OdA]  

[Ausbildungsprogramm für die überbetrieblichen Kurse]  [Name der zuständigen OdA]  

[Organisationsreglement für die überbetrieblichen Kurse] [Name der zuständigen OdA] 

[Lehrplan für die Berufsfachschulen] [Name der zuständigen OdA]  

[Organisationsreglement Kommission Berufsentwicklung 
und Qualität] 

[Name der zuständigen OdA]  

http://www.bvz.admin.ch/
http://www.bundespublikationen.admin.ch/
http://www.oda.berufsbildung.ch/
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[…] […] 
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Anhang 2: Begleitende Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 

Artikel 4 Absatz 1 Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz vom 28. September 2007 (Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5; SR 822.115) verbietet generell gefährliche 
Arbeiten für Jugendliche. Als gefährlich gelten alle Arbeiten, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie verrichtet werden, die Gesundheit, 
die Ausbildung und die Sicherheit der Jugendlichen sowie deren physische und psychische Entwicklung beeinträchtigen können. In Abweichung von Artikel 4 Absatz 1 
ArGV 5 können lernende [Titel f]/[Titel m] ab 15 Jahren entsprechend ihrem Ausbildungsstand für die aufgeführten gefährlichen Arbeiten herangezogen werden, so-
fern die folgenden begleitenden Massnahmen im Zusammenhang mit den Präventionsthemen vom Betrieb eingehalten werden: 

Ausnahmen vom Verbot gefährlicher Arbeiten (Grundlage: Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche; SR 822.115.2, Stand: 12.01.2022) 

Artikel, 
Buch-

stabe, Zif-
fer 

Gefährliche Arbeit (Bezeichnung gemäss WBF-Verordnung SR 822.115.2) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Gefährliche Arbeit(en) 
(ausgehend von den Hand-
lungskompetenzen) 

Gefahr(en) Präventionsthemen für die Schulung/Ausbildung, 
Anleitung und Überwachung 

Begleitende Massnahmen durch Fachkraft8 im Betrieb 

Schulung/Ausbildung 
der Lernenden 

Anleitung 
der Lernenden 

Überwachung 
der Lernenden 

 Artike9l Ausbildung 
im Betrieb 

Unterstüt-
zung ÜK 

Unterstüt-
zung BFS 

Ständig Häufig Gelegentlich 

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

Legende: ÜK: überbetriebliche Kurse; BFS: Berufsfachschule;  
[Mögliche Abkürzungen: NeA: Nach erfolgter Ausbildung; BS: Broschüre; CL: Checkliste; Lj: Lehrjahr] 

 
8 Als Fachkraft gilt, wer im Fachbereich der lernenden Person über ein eidg. Fähigkeitszeugnis (eidg. Berufsattest, wenn in BiVo vorgesehen) oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügt. 
9 Artikel der Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche, SR 822.115.2, Stand: 12.01.2022 
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[Anhang 3: ] 


